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Zur Herausgabe 

Der AStA der Goethe-Universität freut sich, mit der Herausgabe dieser Bro-
schüre das Kinder- und Jugendparlament Offenbach und den Stadtschüler:innen-
rat Offenbach in ihrer Auseinandersetzung mit Rassismus und autoritärer Päda-
gogik unterstützen zu können. 

Der ganze Vorgang zeigt, wie dringend es ist, dass schon an den Universitäten 
zukünftige Lehrer:innen und Pädagog:innen sich mit Geschichte und Gegenwart 
von Nationalismus und Rassismus in Deutschland und Europa beschäftigen, um 
allen antidemokratischen Erscheinungen später in Schulen und Institutionen fun-
diert entgegentreten zu können. 

Der AStA der Goethe-Universität 

Frankfurt am Main, Juni 2022 
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Vorwort 
Anlass für diese Broschüre sind diskriminierende Vorfälle an der Theodor-
Heuss-Schule in Offenbach im Frühjahr 2022. 

Unverständnis, Ausgrenzung, Einschüchterung und Strafen, die als „pädagogi-
sche Maßnahmen“ deklariert wurden, sind die Folgen, wenn zwei Schülerinnen 
rassistische Erfahrungen problematisieren und sich gegen die Institution Schule 
stellen.  

Im Zuge des Black History Months wurde im Klassenverband eine Rede von 
Martin LutherKing Jr. behandelt, die in einer veralteten Übersetzungs-Version 
noch das N*Wort ausgeschrieben enthielt. Als eine Schülerin sich weigerte, das 
N*Wort im Text vorzulesen, geht die Lehrkraft nicht auf die Bedenken der 
Schülerin ein, übergeht diese und nimmt einen anderen Schüler dran, welcher 
dann das N*Wort vorliest. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Klasse, 
wie die Schülerin auch, das N*Wort nicht sagen wollte, dies aber dennoch tat, 
um Stress mit der Lehrkraft zu vermeiden.  

Gabriela (die Schülerin) sucht mit ihrer Freundin Hikimat, die selber seit ihrer 
Kindheit von antischwarzem Rassismus betroffen ist, über mehrere Wochen 
viele Gespräche mit der Klassenlehrerin, mit Lehrkräften ihres Vertrauens, 
Schulsozialarbeitern, Abteilungsleitung und der Schulleitung. Das passiert ge-
nau in dieser Reihenfolge, weil jede Instanz die beiden Betroffenen nicht ernst 
nimmt, ihre Belange relativiert und sie zudem bei ihren vielen Bemühungen, den 
Vorfall zu besprechen, immer wieder von verschiedenen Seiten das N*Wort an-
hören müssen.  

Es folgten stattdessen schulübliche Sanktionen und Strafen gegen die beiden wie 
Klassenkonferenzen, Querversetzungen während ihrer Abschlussprüfungen und 
zeitversetzt sogar eine mündliche Drohung eines Schulverweises. In offizielle-
ren Briefen und Einladungen zu den besagten Klassenkonferenzen geht die 
Schulseite nicht auf die Hauptproblematik ein gegen die sich die beiden Schüle-
rinnen zu wehren versuchen: die Normalisierung des N*Wortes in der Schule 
und die autoritäre Praxis in Schule, die in antidemokratischer Weise, den Schü-
lerinnen verwehrt, ihre Stimme anzuhören und für einen diskriminierungs- kriti-
schen Lernort Schule einzustehen. 

Erst nachdem Gabriela und Hikimat sich über mehrere Wochen an jede schuli-
sche Instanz gewendet haben und die Rücknahme der Sanktionen gegen sie ge-
fordert haben, aber jede einzelne Ebene den Schülerinnen Verständnis und 
Schutz verwehrt haben, haben sie nach externer Unterstützung durch die Stadt-
verordnete und antirassistische Aktivistin Hibba Kauer und das Kinder- und Ju-
gendparlament der Stadt Offenbach gesucht.  

Im Juli 2022 verschließt sich die Schule noch immer einem Gespräch mit allen 
Beteiligten Akteur*innen und versteckt sich stattdessen hinter ihrer Auszeich-
nung "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“.  
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Die Schule betrachtet die Plakette als eine Art Immunität, die sie freimacht von 
der Verpflichtung, sich gegen den alltäglichen Rassismus in der Institution 
Schule starkzumachen. 

Das ist falsch. Wie kann es sein, dass ein solcher Titel ein Freifahrtschein für Ig-
noranz ist und was bedeutet überhaupt „Schule ohne Rassismus…“? in einer Ge-
sellschaft, in der wir alle rassistisch sozialisiert werden. 

Die Broschüre, die hier vorliegt, will zum einen die breite solidarische Debatte 
auf Social Media, z.B. der Post des Kinder- und Jugendparlaments Offenbach 
mit über 6000 likes und die in der Presse, hier insbesondere die sehr lehrreiche 
Analyse von Hadija Haruna-Oelker in ihrer Kolumne in der Frankfurter Rund-
schau vom 31.03.2022, abbilden. Solidarität erfuhren Gabriela und Hikimat 
auch von der Bildungsinitiative Ferhat Unvar, die Gabriela und Hikimat zu sich 
einluden. Einer Diskussion im Offenbacher Rathaus, Anlass war die Forderung 
eines unabhängigen Antidiskriminierungsbüro in Offenbach am Main, unter 
anderem mit dem ADiBe Netzwerk und einem öffentlichen Post des 
Couragenetzwerkes, welches das Verhalten der Schule kritisiert. 

Ergänzend liegt nun eine erziehungswissenschaftliche Perspektive von Prof. 
Benjamin Ortmeyer vor, die insbesondere auch die Problematik autoritärer Pra-
xis in Schulen herausarbeitet. Wir danken Herrn Prof. Benjamin Ortmeyer für 
die Hilfe bei der Zusammenstellung dieser Broschüre, für seine erziehungswis-
senschaftliche Einschätzung sowie für seine „Dienstaufsichtsbeschwerde“ gegen 
den Schulleiter, die auch abgedruckt ist. 

Lasst uns die Debatte weiterführen und das Problem des Rassismus in den Schu-
len aufarbeiten; die Akteur*innen in der Institution Schule mit ihren Machtposi-
tionen tun es von allein nicht. 

Das 12. Kinder und Jugendparlament Offenbach am Main 

Dieses Statement wird vom Stadt-Schüler*innen Rat Offenbach am Main unter-
stützt 
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Erziehungswissenschaftliche Stellungnahme zu den Ereignissen an einer 
Offenbacher Berufsschule (das N-Wort und pädagogisches Vesagen) 

Vorbemerkung 

In einem Konflikt, wie dem vorliegenden Fall an einer Offenbacher Berufsschule, erfordert eine ver-
antwortungsvolle Stellungnahme zunächst einmal die Quellenlage abzuklären. Im vorliegenden Fall 
geht es in erster Linie um Presseartikel, bei denen sowohl Standpunkte der bestraften oder mit Strafe 
bedrohten Jugendlichen in einer Schule als auch der Standpunkt vor allem des Schulleiters, der für 
die kritisierte Lehrerin spricht, enthalten sind. Diese Presseartikel haben auch Einfluss auf die öffent-
liche Positionierung in verschiedenen Bereichen der lokalen Politik gehabt. Die Presseartikel wirken 
auf die Jugendlichen in der Schule  sowie Lehrkräften anderer Schulen, umfassen aber sicherlich 
nicht die Details der ganzen Auseinandersetzung in ihren unterschiedlichen Etappen. Aber beide Sei-
ten hatten die Möglichkeit, das, was ihnen wesentlich ist, öffentlich festzustellen. Hinzu kommen Le-
serbriefe der Frankfurter Rundschau, sowie eine ausführliche rassismustheoretische Ausführung ei-
nige Tage später ebenfalls in der Frankfurter Rundschau. Sicherlich eine eigene Analyse wert sind 
die unzähligen knappen Äußerungen in den sozialen Medien, die hier jedoch nicht mit analysiert 
werden. Sie werden möglicherweise in weiteren Diskussionen auch eine bestimmte Rolle spielen. 

Eine kluge Wissenschaftlerin, Ruth Cohn, hat schon vor längerer Zeit vorgeschlagen, bei Konflikten 
- unter Berücksichtigung sowohl der einzelnen Personen als auch der Gruppe und des Umfelds - das
entscheidende Thema in den Vordergrund zu stellen, ja auf das Thema zu zentrieren, hier Klärungen
von Gemeinsamkeiten und Unterschiede herbeizuführen, um so auch andere Konflikte produktiv an-
zugehen. Das unter dem Kürzel TZI „Themen zentrierte Interaktion“ bekannte Modell erklärt sich
ausdrücklich für einen Vorrang des Inhalts, des behandelten Themas vor psychologischen, didak-
tischen und methodischen Fragen. Die klare Frage: „Um was geht es?“ soll als Erstes geklärt werden,
ohne alle anderen Fragen dann auszuklammern.  Es geht um das „N-Wort“ in einer alten Überset-
zung einer Rede Martin Luther Kings.

Nach Durchsicht der Materialien lässt sich als knapper Einstieg in die notwendigen Debatten folgen-
des festhalten: 

Campus Bockenheim • Senckenberganlage 31-33     Hauspostfach 96 • D-60325 Frankfurt am Main 
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I. Zur Unterrichtsstunde

1. Thema der Unterrichtsstunde im letzten Jahr einer 10. Berufsschulklasse war im Ethikunter-
richt eine Rede von Martin Luther King, die nicht in Englisch, sondern in einer alten deut-
schen Übersetzung mit dem N-Wort vorgelegt wurde.

2. Als eine der Unterrichtsformen wurde von der Lehrerin das Vorlesen des Textes durch eine
bestimmte Schülerin ausgewählt.

3. Die Schülerin liest den Text, stoppt aber und verweigert das Vorlesen der Übersetzung eines
Begriffs von Martin Luther King, dem N-Wort.

4. Auf Aufforderung der Lehrerin übernimmt ein Mitschüler das Vorlesen.
5. Es kommt zu einer Auseinandersetzung über Geschichte und Gegenwart des N-Wortes und

das Verhalten von Lehrerin und Schülerin

Genauer: 

Die Journalistin Hadja Haruna-Oelkers weist darauf hin, dass bei der deutschen Übersetzung der 
Rede von Martin Luther King früher das englische Wort oft mit der diskriminierenden Bezeichnung 
N***r übersetzt“ worden sei. Es sei eben nicht der Originaltext, sondern eine Übersetzung und eine 
Übersetzung sei eben eine Übersetzung. Das N-Wort, so die Autorin, sei eben aus Sicht der von Ras-
sismus betroffenen und für Rassismus sensiblen Menschen eine „Mikroaggression“. Sie betont, dass 
mit dem „Erstarken der Bürgerrechtsbewegung Ende der sechziger Jahre“ in der USA der Begriff 
„Black“ sich durchgesetzt habe. Genau um diesen Kontext gehe es bei einer richtigen, sinngemäßen 
Übertragung in eine Übersetzung, die weitgesgehend dem Sinn und der Intention des Originals nahe-
kommt. Die Autorin berichtet dann über den Stand der wissenschaftlichen Diskussion über Überset-
zungen:  

„Wenn das N-Wort früher als normal galt, wäre es im heutigen Kontext mit Schwarz zu 
übersetzen, erklärte es beispielsweise die Literaturwissenschaftlerin Elisa Diallo.“ (Ha-
runa-Oelkers, Hadija: „Rassismusvorwurf: Was ist passiert? – Lektürehilfen“ in der FR 
vom 31.3. 2022 - im Netz) 

Dagegen betonte der Schulleiter wiederholt: Es habe sich um einen historischen Text gehandelt und 
dass „das Wort vereinzelt auch ausgesprochen wurde, ist meines Erachtens nicht zu verurteilen, da 
über die Verwendung und Bedeutung im historischen Kontext und dessen Bedeutung gesprochen 
wurde.“ (Zitiert nach: Paul, Ronny: „Vorwürfe nicht nachvollziehbar“, FR vom 29.3.2022 - im 
Netz). Ebenso bereits zuvor in der FR: Der Schulleiter Horst S. weist Vorwürfe laut Frankfurter 
Rundschau klar zurück es habe sich „im fraglichen Zusammenhang um einen historischen Text 
gehandelt.“ (Zitiert nach: „Jochum. Lena, Rassismus-Eklat an Schule, FR vom 23.3.2022 im Netz) 

Die Sicht der Schülerin: 

„[…] „‚Ich habe das N-Wort dann übersprungen‘, erzählt Gabriela-Eugenia Oarga. Da-
raufhin habe die Lehrerin sie zunächst mehrmals aufgefordert, es auszusprechen, als sie 
sich weigerte, soll ein anderer Schüler lesen. ‚Der hat‘s dann gemacht. Später sagte er, er 
wolle es auch nicht, hatte aber Angst vor Stress mit der Lehrerin‘, berichtete Gabriela-Eu-
genia Oarga.“. (Zitiert nach: „Jochum. Lena, Rassismus-Eklat an Schule, FR vom 
23.3.2022 im Netz) 
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II. Außerhalb dieser Unterrichtsstunde –
innerhalb der Schule und in soziale Medien 

1. Die emotional getroffene Schülerin wendet sich an ihre Klassenlehrerin mit ihrer Be-
schwerde. Nach Aussage der Schülerin bagatellisiert die Lehrerin das Verhalten der Schüle-
rin als unangemessen vor der ganzen Klasse.

2. Ähnlich, so empfindet es die Schülerin, war es auch beim Ansprechen anderer Lehrkräfte. So
geht sie zur Schulleitung. Der Schulleiter stellt sich hinter die Lehrerin.

3. Es kommt zu einer Klassenkonferenz, in der als sogenannte „pädagogische Maßnahme“ (frü-
her genannt „Strafe“) die Zwangsversetzung in eine Parallelklasse beschlossen wird. Die in
der Presse vom Schulleiter kolportierte Begründung lautet: „zu ihrem Schutz“ und ähnliche
„Argumente“.

4. Eine Mitschülerin wird offensichtlich die Verweisung von der Schule mündlich angedroht, da
es ein strafrechtlich relevantes Vergehen sei, dass sie Äußerungen einer Lehrkraft mit dem
Handy aufgenommen und in Instagram hochgeladen hatte. Der Konflikt reicht nun auch in
die Öffentlichkeit.

Genauer: 

Der FAZ Artikel berichtet, dass die Schülerin gesagt habe, 

„sie habe es als Nötigung empfunden, ein rassistisches Schimpfwort zu benutzen. Darüber 
sei sie so entsetzt gewesen, dass sie umgehend ihre Klassenlehrerin angesprochen habe. 
Diese habe aber lediglich vor versammelter Klasse erwidert, sie echauffieren sich zu sehr. 
Daraufhin habe sie weinend den Unterricht verlassen.“ Auch andere Lehrkräfte hätten 
sich im Unterricht „lustig gemacht“. (zitiert nach Remmert, Jochen: King-Rede entfacht 
Rassismusstreit, FAZ vom 28.3.2022 im Netz) 

Der Konflikt, so heißt es weiter in einem FR-Artikel 

„mündet schließlich in Klassenkonferenzen für Gabriela-Eugenia Oaaga und ihre Freun-
din. Die Folgen: Erstere mussten kurz vor den Prüfungen in die Parallelklasse wechseln“. 

Ihre Freundin berichtete wie es weiter heißt, 

 „man habe ihr angedroht, sie bei weiteren Fehltritten der Schule zu verweisen.“ (Beides 
zitiert nach: „Jochum. Lena, Rassismus-Eklat an Schule, FR vom 23.3.2022 – im Netz)  

Der Schulleiter berichtet über eine Reihe von Gesprächen und erklärt dann: 

„Weil das in dieser Zeit jedoch bedauerlicherweise – auch durch das wenig konstruktive 
Verhalten der Schülerin und ihrer Mutter [!!!, - hier und im Weiteren alle Hervorhebun-
gen von B.O.] – nicht gelang und das Klima in der Klasse nachhaltig immer weiter Scha-
den nahm, kam es zu einer Klassenkonferenz, in der die Versetzung der Schülerin zum ei-
genen Schutz in einer anderen Klasse beschlossen wurde.“ (Zitiert nach: Paul, Ronny: 
„Vorwürfe nicht nachvollziehbar“, FR vom 29.3.2022 – im Netz, Herv. B.O)  

Und: 

„Im Brief über die Versetzung der Schülerin in die Parallelklasse kurz vor der Prüfungs-
phase erklärte man, dass diese durch ihr Folgeverhalten nicht gezeigt habe, sich an allge-
meine Regeln halten zu können, was den Schulbetrieb störe. Die Entscheidung sei keine 
Strafe, sondern eine pädagogische Maßnahme, um ihr eine Perspektive in der verbleiben-
den Schulzeit zu bieten.“ (Haruna-Oelkers, Hadija: „Rassismusvorwurf: Was ist passiert? – 
Lektürehilfen“ in der FR vom 31.3. 2022 - im Netz, Herv. B.O.) 
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Weiter berichtete der Schulleiter Horst S., dass die Schülerin Gabriela 

„inzwischen in eine andere Klasse mit anderen Lehrkräfte versetzt worden“ sei, und weiter: 
„damit sie sich unbelasteter auf eine anstehende Prüfung vorbereiten könnte“. (Zitiert 
nach: Remmert, Jochen: King-Rede entfacht Rassismusstreit, FAZ vom 28.3.2022 im Netz, 
Herv. B.O.).  

Wirklich , es heißt „unbelasteter“.Und weiter: 

„Die Versetzung von Gabriela Eugenia Oarga begründet er damit, dass das zerstörte Ver-
trauensverhältnis den Verbleib in der Klasse unmöglich gemacht hätte.“ (Zitiert nach: Jo-
chum. Lena, Rassismus-Eklat an Schule, FR vom 23.3.2022 – im Netz, Herv. B.O.)). 

Soweit ein Extrakt aus den Zeitungsartikeln. 

III. Öffentlichkeit über soziale Medien hinaus

1. Einige Jugendliche in der Schule wenden sich nun an die für ihr Engagement gegen Rassis-
mus und Nationalismus in Offenbach bekannte Stadt-Parlamentsabgeordnete H.Kauser, die
sich auch in dieser Sache engagiert und auf die Seite der Jugendlichen in der Schule. An einer
Klassenreferenz nahm auch die SPD Stadtverordnete Kauser als Vertrauensperson der Schü-
lerin teil. Kommentar des Schulleiters: Dies sei „nicht der Ort für Belehrungen und Refe-
rate von schulfremden Personen.“ (Zitiert nach: Remmert, Jochen: King-Rede entfacht Ras-
sismusstreit, FAZ vom 28.3.2022 im Netz)1

2. Über die sozialen Medien hinaus berichtet sowohl die Frankfurter Rundschau als auch die
FAZ über den Konflikt. Der erste FR Bericht schildert vor allem den Standpunkt der Jugend-
lichen in der Schule; der nächste FR Artikel bietet dem Schulleiter Horst .S. Gelegenheit
seine Sicht der Dinge darzustellen.

3. Es folgt, wie erwähnt, ein längerer rassismustheoretischer Artikel in der FR. Der – im Netzt
mehrfach veränderte - Artikel in der FAZ schildert zunächst journalistisch beide Positionen,
um sich abschließend in der Rolle eines Kommentators klar und deutlich auf die Seite des
Schulleiters und der kritisierten Lehrerin zu stellen.

Soweit eine eigene Auswahl des Ablaufs der Ereignisse, wobei bei aller objektiven Darstellung den-
noch – wie immer  - ein subjektiver Standpunkt Auswahl und Wortwahl beeinflusst hat und in einem 
Fall eine spätere Ausführung ausdrücklich schon anschneidet. („alte Übersetzung“ der Rede Martin 
Luther Kings.)  

IV. Zur Unterrichtsstunde selbst

Vorbereitung des Themas 

In der Regel kann bei der Beurteilung der Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
von einer Dreiteilung ausgegangen werden. Dabei steht zunächst eine profunde Beherrschung des 

1  „Schulfremde Personen“ heißt es wirklich - ein Wortgebilde des amtsdeutschen Jargons. Gegen solchen „Fremde“ hat 
ein solcher Schulleiter etwas. Nur nebenbei: Frau Kauser ist weder dem Schulleiter Horst S. noch allen anderen Personen 
in der Schule eine „Fremde“ – sie ist gut bekannt. Zudem ist sie als Stadtverordnete durchaus in Fragen der Schulen in-
volviert. 
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angeschnittenen und angesprochenen Themas einer Unterrichtsstunde im Vordergrund. Zusammen-
hänge, Verästelungen, Fallstricke und vor allem  Grundproblematik und weitere Problematiken - all 
das sollte gut vorbereitet und durchdacht sein, insbesondere, wenn es um schwierige und schwerwie-
gende Fragen geht. 

Das sind im vorliegenden Fall der Behandlung der historischen Rede von Martin Luther King: „Ich 
hab einen Traum“ nun ganz gewiss eine solche Fülle von wichtigen geschichtlichen Zusammenhän-
gen und Fakten, dass sicherlich trotz umfassender Vorbereitung, ja wegen einer umfassenden Vorbe-
reitung, bewusst nicht alle Themen genau erfasst, besprochen und diskutiert werden können. Im 
Raum steht immerhin  

• die Geschichte der USA,
• die Geschichte der kolonialen Genozide und des Sklavenhandels,
• die Geschichte des Bürgerkriegs zwischen Nord- und Südstaaten,
• die rassistische Gesetzeslage der USA zur Zeit der Rede,
• die rassistischen Praktiken der Rassentrennung  bis in die Schulen hinein und
• die Geschichte der Entstehung einer Bürgerrechtsbewegung angesichts von Ku-Klux-Klan

und Polizeimorden.

Zudem Fragen wie: 
• was nach der Erschießung von Martin Luther King geschah,
• inwieweit und inwiefern Notwehr und Selbstverteidigung wie die Black Panther Party propa-

giert end praktizierte, berechtigt ist oder nicht,
• sowie die unterschiedlichen Entwicklungen von bestimmten Teilen innerhalb der Black Pan-

ther Party, aber auch außerhalb (Black Muslims) und
• neue Theorien und neue Begriffe wie Afroamerikaner, Black Power usw.

Vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung gab es und gibt es auch in Deutschland eine sich 
immer besser organisierende antirassistische Bürgerrechtsbewegung mit unterschiedlichen Namen, 
die sehr nachdrücklich in Erscheinung trat, nachdem bei den großen wichtigen antirassistischen De-
monstrationen und Publikationen nach der Ermordung von George Floyd  auch in der Bundesrepub-
lik Tausende von Jugendlichen sich aktiv auf der Straße entschlossen haben in ihrem weiteren Leben 
nicht mehr zu schweigen, sondern gegen Rassismus aufzutreten und sich zu wehren. 

Es entstand vor kurzem insbesondere durch das Projekt  „Afro-Zensus“2 zum ersten Mal eine umfas-
sende wissenschaftlicher Analyse von „Anti-Schwarzem Rassismus“ in Deutschland mit über 6000 
befragten Personen. 

Das sind nur einige der wichtigsten Aspekte. Kurz gesagt, eine solche Stunde „hat es in sich“. 

Didaktische und methodische Fragen 

Nun reicht sicherlich die kluge und gewissenhafte Vorbereitung inhaltlicher Art für eine Unterrichts-
stunde ganz und gar nicht aus. An zweiter und dritter Stelle stehen Fragen der Didaktik und Metho-
dik. Dabei geht es dann um die genaue Auswahl des Themas, um Aufbau und Begrenzungen der 
Themen. Dafür ist die Analyse der Educandi, der Lerngruppe, unbedingt erforderlich. Welche Vo-
raussetzungen sind da, welches Vorwissen gibt es: Alter, Zusammensetzung, Interessen, besondere 
Probleme? Es geht um Aktivierung der Lernenden, um Auseinandersetzungen, Diskussionspunkte, 
Streitpunkte, also eben auch um Flexibilität nach möglichen oder auch überraschenden Unterrichts-

2 Siehe https://afrozensus.de/reports/2020/ 
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verläufen. Gut durchdacht geht es dabei auch um Fragen des Einstiegs ins Thema und um den über-
legten Einsatz von Medien und Quellen, aber auch um die Kommunikationsformen im Unterricht 
und ähnliche Fragen. 

Die Rede von Martin Luther King und die Problematik von Übersetzungen 

In der vorliegenden konfliktträchtigen Unterrichtsstunde gab es offensichtlich eine eindeutige Vor-
gabe, was das Thema ist und mit welcher Quelle sich die Lerngruppe beschäftigen soll oder muss. Es 
war die Rede Martin Luther Kings, die nicht im englischen Original, sondern in einer veralteten 
Übersetzung vorlag. Und hier war der Konflikt schon vorprogrammiert. 

Es muss durchaus nicht immer ein Nachteil sein, wenn eine Übersetzung und damit auch das Prob-
lem der Übersetzung zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen Sprachen und Ländern ein 
Problem enthält. Denn die Thematik einer Übersetzung ist von größter Bedeutung. Daher sind auch 
Menschen, die in zwei Sprachen aufwachsen oder bewusst Übersetzung durchführen, eher sprachlich 
sensibel und verstehen, dass nicht wortwörtlich übersetzt werden kann und dass eben nur die Origi-
nalquelle die Originalquelle ist und eine Übersetzung eben eine Übersetzung, sozusagen eine Quelle 
zweiten Grades. 

Es war Wilhelm von Humboldt - das sei nur am Rande erwähnt -  der die große Bedeutung von 
Übersetzungen und von Mehrsprachigkeit für das Verständnis eines Themas herausgestellt hat und 
immer wieder die Mehrsprachigkeit als wichtiges Ziel von Bildung betont hat. 

Es sei zudem an die große und grundlegende Problematik der Übersetzung der jüdischen Bibel, der 
Thora und der christlichen Bibel, das sogenannte „Neue Testament“, erinnert. Allein in den zehn Ge-
boten steckt schon seit der Übersetzung Luthers das Problem, ob es heißt: „Du sollst nicht morden“ 
(wie es im Original eigentlich heißt) oder „Du sollst nicht töten“, wie Luther es übersetzte (und so 
manchem evangelischen Militärpfarrer damit das Leben schwermachte, wobei Luther selbst ja nicht 
eben pazifistisch forderte, man solle im Bauernkrieg im 16. Jahrhundert die rebellischen Bauern tot-
schlagen „wie räudige Hunde“). 

Also: Übersetzungen sind immer ein großes Thema. Gerade wenn Begriffe umstritten sind, wenn Be-
griffe sich in ihrer Bedeutung massiv verändert haben, stehen auch Übersetzungen in der Kritik, ob 
sie die Veränderung der Sprache berücksichtigen oder nicht. 

Bei wichtigen Texten (nicht nur der Bibel) wie der Rede von Martin Luther King gibt es, wie könnte 
es anders sein, eine Reihe von Übersetzungen, Übersetzungen von vor einigen Jahrzehnten und eben 
auch aktuelle Übersetzungen. Das gehört zur Vorbereitung einer Stunde. Das N-Wort ist längst aus 
den guten Übersetzungen der Rede Martin Luther Kings verschwunden, im Sinne von Martin Luther 
King und der Bürgerrechtsbewegung wird mit „black“ übersetzt. In 5 Sekunden hat man eine gute 
aktuelle Übersetzung im Netz gefunden.3 

Dass das N-Wort seit langer Zeit eine rassistische Provokation bedeutet, müsste jede aufmerksame 
Lehrkraft wissen.  

Warum soll der Text von einer Schülerin vorgelesen werden? 

3 Wer Martin Luther King I have a dream deutsche Übersetzung in google eingibt erhält rasch als dritten Tref-
fer neben dem Originalvideo eine zeitgemäße Übersetzung, siehe https://www.srf.ch/kultur/content/down-
load/15747767/file/King_deutsch.pdf 
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Es handelt sich um eine zehnte Klasse, um 16 - 18 jährige Jugendliche in der Schule. Die Methode, 
einen Text vorlesen zu lassen, hat durchaus seinen Sinn in unteren Schulklassen, da etwa in der 
Grundschule oder auch in der fünften und sechsten Klasse das Vorlesen noch geübt werden muss. 
Aber was hat es in einer zehnten Klasse zu tun? (Mir geht durch den Kopf: Kann ausgeschlossen 
werden, dass die Lehrerin wusste, dass sie mit dem N-Wort die Schülerin provoziert, deren antiras-
sistische Haltung ihr bekannt war, und sie sie mal so richtig vorführen wollte? Ich hoffe, es kann aus-
geschlossen werden.) 

Die Problematik einer Infantilisierung von fast volljährigen Jugendlichen in der Schule durch Metho-
den aus der Grundschule und unteren Klassen liegt ja auf der Hand. Jugendliche sind durchaus in ei-
ner zehnten Klasse in der Lage, einen Text selbst zu lesen und dann darüber zu diskutieren. Also, die 
Unterrichtsmethode des Vorlesens ist für diese Stunde durchaus kritikwürdig. Aber angesichts der 
folgenden pädagogischen Fehlentwicklung ist das im Grunde eine Bagatelle. 

V. Reaktionäre Pädagogik

1. 

Die reaktionäre Pädagogik (auch die mehr auf Jugendliche orientierte sogenannte deutsche „Reform-
Pädagogik“ im Sinne Peter Petersens) behandelt Kinder und Jugendliche wie Objekte, will sie zu-
richten, mit Psychotechnik einschüchtern, ihren Willen brechen und ein autoritäres Sozialverhalten 
antrainieren. Ob reaktionäre Reformpädagogik oder reaktionäre konservative Pädagogik - es geht 
immer, wie der dieser Tradition verhaftete Eduard Spranger es formulierte „um den pädagogischen 
Stoß ins Herz“. 

Eine emanzipatorische, von demokratischen Grundannahmen ausgehende Pädagogik begreift, dass 
Jugendliche in der Schule eigenständige Persönlichkeiten sind, dass sie in erster Linie mit zuneh-
menden Alter nicht „erzogen“, sondern gebildet werden und sich zunehmend selber bilden - durch 
eigenständige Aneignung von durchaus gut vorbereiteten wichtigen Themen, egal in welchem Unter-
richtsfach.  

Die Schule als Institution, wenn sie mit reaktionärer Pädagogik ausgestattet ist, bricht den Willen der 
Jugendlichen mit einer Reihe von üblen Methoden: Lächerlich machen vor der Klasse, Bloßstellen, 
indirekte und direkte Beleidigungen, Beschimpfungen, mit Tricks geschickt einzele ins Visier ge-
nommene Personen gegen andere ausspielen, ja auch die Mehrheit einer Klasse gegen einzelne Ju-
gendliche  aufhetzen – das alles ist nur ein Teil der Palette solcher Methoden reaktionäre Psycho-
technik. Hinzu kommen dann die bekannten autoritären Mittel: Von der Notengebung bis hin zu 
„Strafarbeiten“ und dann die verharmlosend im Schulamtsdeutsch teilweise als „pädagogische Maß-
nahmen“ bezeichneten Strafen: Klassenkonferenz mit entsprechenden Sanktionen wie etwa Aus-
schluss von Ausflügen oder Klassenfahrten, Zwangsverweisung in eine Parallelklasse oder gar An-
drohung des Schulverweises, dann Schulverweis. 

Es soll hier nicht diskutiert werden, wann und ob überhaupt solche Strafmaßnahmen in einer Schule 
etwa bei gewalttätigen rassistischen aktiv drohenden oder prügelnden Jugendlichen in bestimmten 
Situationen angewandt werden kann oder nicht, denn darum geht es hier in keiner Weise.  

2. 

Es handelt sich um eine engagierte Schülerin, die dem Thema nach absolut im Recht war, das N-
Wort nicht auszusprechen, sich zu verweigern und sich zu beschweren, dass die Problematik dieses 
Wortes in der alten, schlechten Übersetzung überhaupt nicht gesehen und ihr Anliegen überhaupt 
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nicht ernst genommen wurde. Unabhängig davon, was nun im Einzelnen danach geschah: die Ver-
weisung in die Parallelklasse wird eindeutig von allen Jugendlichen in der Schule und der Öffent-
lichkeit als Strafe angesehen. Die Begründung der Schulleitung, dass das alles ja nur zu ihrem Besten 
geschehe, also zu ihrem Schutz, damit sie sich überhaupt in der Schule weiterentwickeln könne und 
ähnliches, sind zynisch, kalt und bei der Frage nach dem pädagogischen Niveau unterirdisch. 

3. 

Die ganze Dramatik, dass Lehrkräfte mit welchem Hintergrund auch immer die Bedeutung des N-
Wortes nicht verstehen und nicht verstehen wollen, hat sich durch das pädagogische Fehlverhalten 
des Schulleiters und der Klassenkonferenz wesentlich erhöht. Dass eine engagierte, gegen Rassismus 
eingestellte, Schülerin für Engagement und ihre notwendige Emotionalität dann noch bestraft wird, 
ist wirklich ein reaktionärer Höhepunkt. Und hier ist nicht in erster Linie die sicher auch notwendige 
Auseinandersetzung, Belehrung, Schlichtung und Weiterbildung der einsichtigen Lehrkräfte gefor-
dert, sondern in erster Linie geht es eindeutig um Solidarität mit der zu Unrecht bestraften, so 
auch beleidigten und gedemütigten Schülerin, die zunächst nichts weiter getan hat - im Sinne ihrer 
gegen Rassismus auftretenden AltersgenossInnen – als deutlich und klar das N-Wort und den dahin-
terstehenden Rassismus, ob er von rechts oder aus der Mitte kommt oder sonst wo her, abzulehnen. 

Darum geht es in erster Linie! 

VI. „Schule ohne Rassismus": als Abwehr berechtigter Kritik

1. 

Als ein weiterer reaktionärer Höhepunkt muss bezeichnet werden, dass die Auszeichnung eines bis-
herigen Engagements der Schule gegen Rassismus nun als Abwehrschild benutzt wird, also nicht als 
Aufforderung, gegen Rassismus vorzugehen, sondern nach der Methode „Wir sind unangreifbar , 
weil…“ auf einmal die alte Auszeichnung in den Vordergrund geschoben wird. Das Foto in der FR 
dokumentiert dieses Vorgehen. 

2. 

Es gehört zur Problematik der Verteilung dieses Titels „Schule ohne Rassismus“, dass es wie im vor-
liegenden Fall als Abwehrschild und nicht als Aufgabenstellung hochgehalten wird. Denn es ist 
schwierig oder fast unmöglich - und es ist von der Planung her auch nicht vorgesehen - diesen Titel 
einer Schule wieder abzunehmen. (Siehe Anhang II „Schule ohne Rassismus“ – Ziel oder schon Rea-
lität?) Es bleibt nötig hier festzustellen, dass die Methode zu unterstellen, dass der ganzen Schule 
und allen Jugendlichen in der Schule sowie allen Lehrerinnen und Lehrern Rassismus vorgeworfen 
wird, eine Form ist, Bossing, also Mobbing von oben, vorzubereiten, um andere aufzuhetzen und ge-
gen jene vorzugehen, die zu Recht kritisieren, was falsch ist.  Mit der Behauptung, die Kritikerinnen 
hätten angeblich alle4 in der Schule beleidigt, sollen diejenigen, die wirklich aktiv den „Rassismus 
der Mitte“ und ein reaktionäres pädagogische Potenzial, dass es in dieser Schule offensichtlich gibt, 
klar und deutlich scharf kritisieren, faktisch isoliert und „gemobbt“ werden.  

3. 

4 Siehe dazu auch die treffende Kritik in der FR vom 31.3.2022: „Wer hat eine ganze Schule für rassistisch erklärt? Ging 
es in der Sache nicht um den Umgang mit einem diskriminierenden Begriff im deutschen Sprachgebrauch?“ (Haruna-
Oelkers, Hadija: „Rassismusvorwurf: Was ist passiert? – Lektürehilfen“ in der FR vom 31.3. 2022 - im Netz) 
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Und genau das ist unerträglich. Warum? Genau diese gegen Rassismus sensibilisierten Schülerinnen 
haben Nachteile in Kauf nehmen müssen, als sie sich aus guten demokratischen Gründen an die Öf-
fentlichkeit gewandt haben und damit den schulinternen Korpsgeist, das zwanghafte „Wir-Gefühl“ 
verletzt“ haben. 

Nachbemerkung 

Der „Ruf“ der Schule, des Dorfes, der Stadt, 
des Polizeireviers, der Bundeswehr usw. 

Es ist im Grunde nichts Neues. Es ist ein bekannter Mechanismus, dass Beschäftige in eine Institu-
tion in eine faule Loyalität hinein gezwungen werden, ein reaktionäres „Wir-Gefühl“, Korpsgeist er-
zeugt wird, um jegliche Kritik zurückzuweisen, ob sie nun von Außen kommt oder ob sie – dann erst 
recht - von Innen kommt. Wenn gefordert wird, Rassismus in der Polizei zu untersuchen, dann ist die 
Gegenreaktion das angeblich die Polizei dadurch diffamiert würde. Wenn Rassismus in der Schule 
systematisch analysiert werden soll, kommt sofort die Gegenreaktion, dass so die Schulen diffamiert, 
die Lehrkräfte diffamiert würden. Das ist ein absurder Mechanismus, der wirklich gründlich kritisiert 
und deutlich, ganz deutlich zurückgewiesen werden muss.  

Es mag ja sein, dass nur 10% oder 20 % der Beschäftigten in der Polizei wirkliche Rassisten oder 
Nazis sind - das ist schlimm genug. Vielleicht sind die Zahlen zu niedrig oder zu hoch gegriffen, es 
ist eben nicht klar. Aber das im Grunde viel größere Problem ist, dass dort ,wo nachweislich Na-
zigruppierungen in der Polizei oder in der Bundeswehr existieren, die anderen 80 % der Beschäftig-
ten in einer psychologischen Situation gehalten werden, dass sie sich im Grunde nicht erlauben kön-
nen, das Fehlverhalten aufzudecken und dagegen vorzugehen,. Denn sie wissen, sie werden als „Ka-
meradenschwein“ eingestuft, gemobbt und ihnen wird das Leben schwer gemacht. Dass dies in be-
waffneten Formationen eine alte lange Tradition hat, ist die eine Sache . 

Aber auch in Schulen gibt es eine Abwehrhaltung, die oft genug von Schulleitungen vorgegeben 
wird, die eine Atmosphäre erzeugt, das jede Lehrkraft, die nicht im selben Takt mitklatscht und bei 
jedem blöden Witz mitlacht, gar mit Kritik an die Öffentlichkeit geht, damit rechnen muß, ausge-
grenzt und niedergemacht zu werden, sei es auch subtil. Diese Lehrkraft muß mit Schwierigkeiten 
rechnen, wird eben als „illoyal“ gekennzeichnet, ja zur Häme freigegeben.  

Gäbe es diese 80 % nicht, würden wenigstens 50 % klar und deutlich auf der Seite derjenigen stehen, 
die Rassismus, Unrecht, autoritäres Verhalten und antidemokratische Grundpositionen kritisieren, - 
alle Probleme auf diesem Gebiet werden wesentlich kleiner und könnten ganz anders angesprochen 
und angepackt werden.  

Die Theodor-Heuss-Schule ist gerade ein Beispiel dafür, dass mit der Methode einer „geschlossenen 
Gesellschaft“ andere als „Schulfremde“ bezeichnet werden, dass das „Fremde“ nach altem Muster 
zum Feind erklärt, ausgeschlossen und angeprangert wird, indem ein Kollektivmechanismus mobili-
siert wird, der alle Irrationalität mobilisiert und jede rationale Diskussion als feindlichen Angriff in-
terpretiert. So wird die notwendige Kritik am „N-Wort“ und am existierenden „Rassismus der Mitte“ 
diffamiert. Die Dienstaufsichtsbeschwere gegen den Schulleiter Horst S. ist aus all diesen Gründen 
geboten. 

Benjamin Ortmeyer 
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Kurzkommentar aus Menschen- und Kinderrechtsperspektive 

von Prof. Dr. Katja Neuhoff, Hochschule Düsseldorf (katja.neuhoff@hs-duesseldorf.de) 

Eingebettet in eine Unterrichtsreihe zum Thema „Menschenrechte“ wirft der Umgang mit ei-
ner Schülerin, die sich weigert, rassistische Benennungen zu wiederholen, neben der wis-
senschaftlichen Debatte um Diskriminierung und Mikro-Aggressionen in und durch Sprache 
(nicht nur) in historischen Texten oder deren Übersetzungen, unweigerlich auch menschen- 
und kinderrechtliche Fragen auf:  

Kinderrechtlich macht hier eine Schülerin von ihrem menschen- und kinderrechtlich verbrief-
ten Recht auf Meinungs(äußerungs-)freiheit (u.a. Art. 13 UN-KRK) Gebrauch, um auf eine 
(als) rassistisch/e (empfundene) Benennung aufmerksam zu machen, und weigert sich, 
diese zu wiederholen. Das ist ihr gutes Recht, welches auch in der Schule gilt: „Kinder 
verlieren nicht ihre Rechte, wenn sie das Schultor passieren“; wie der 
Kinderrechtsausschuss in seiner ersten Allgemeinen Bemerkung zu den kinderrechtlichen 
Bildungszielen pointiert formuliert (Kinderrechtsausschuss 2001, Nr. 8, eigene Übersetzung).  

Zudem ist – eine an den Menschen- und Kinderrechten orientierte – Bildung nicht neutral! 
Vielmehr soll Bildung nach Artikel 13 des Sozialpakts „auf die volle Entfaltung der 
menschli-chen Persönlichkeit und des Bewusstseins ihrer Würde gerichtet sein und 
die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten stärken“. Und das bedeutet 
nach Artikel 7 der Antirassismuskonvention auch, dass „dass der Staat im Bereich der 
schulischen Bildung für Aufklärungsarbeit und Menschenrechtsbildung zu sorgen 
hat, um Vorurteilen und Rassismus entgegenzutreten und diese zu 
überwinden“ (Cremer 2019, S. 12). Die Weigerung der Schülerin kann also als legitimer 
Ausdruck von Menschenrechtsbildung in der Schule gelesen werden, zu der die Schule und 
ihre Lehrkräfte ohnehin im Rahmen des geltenden Rechts verpflichtet sind – nicht erst durch 
die zusätzliche Selbstverpflichtung, eine „Schule ohne Rassismus“ und „mit Courage“ sein 
zu wollen. 

Kinderrechtlich hochproblematisch ist aber nicht nur der vermeintlich neutrale Umgang mit 
rassistischen Fortschreibungen, sondern auch der weitere Umgang mit der Schülerin selbst, 
insbesondere die Argumentation, die Versetzung der Schülerin diene ihrem eigenen Schutz. 
Kinderrechtlich muss sich der Schutz als Ausdruck der vorrangigen Berücksichtigung der 
bestverstandenen Kindesinteressen rechtfertigen lassen. Denn nach Artikel 3 Abs. 1 der 
Kinderrechtskonvention ist „bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie 
von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, 
Verwaltungsbehör-den oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, [...] das Wohl 
des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist“. Das Kindeswohl 
bzw. die bestverstandenen Interessen des Kindes/ der*s Jugendlichen sollen aber nach 
Artikel 12 der Kinderrechtskonvention durch das Kind/ den*die Jugendliche selbst bestimmt 
werden: Daher sichern die Vertragsstaaten „dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene 
Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife“. Praktisch bedeutet das, 
dass dem betroffenen Kind/ der*m betroffenen Jugendlichen „insbesondere Gelegenheit“ 
gegeben wird, „in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 
entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im 
Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.“ Nach 
Auslegung des Kinderrechtsausschusses sind Kinder von Geburt an Menschenrechtsträ-
ger*innen und damit Subjekte ihrer eigenen Rechte. Ihre sich entwickelnden Fähigkeiten in-
terpretiert der Kinderrechtsausschuss weit und positiv: Grundsätzlich sind Kinder in der 
Lage, die eigene Meinung zu allen sie betreffenden Angelegenheiten zu bekunden; je nach 
Alter und Reifegrad können sie dabei auf angemessene Unterstützung durch Erziehungsbe-
rechtigte oder Fachkräfte angewiesen sein.  
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Da es sich bei der Betroffenen um eine Jugendliche handelt, die ihre Meinung zu Gehör brin-
gen kann, hätte sie also unbedingt zu allen sie betreffenden Maßnahmen zu ihrem eigenen 
Schutz gehört werden können und müssen. Die Frage des Verbleibs in der eigenen Klasse 
oder eines Wechsels in eine andere Klasse berührt genuin die Interessen der betroffenen Ju-
gendlichen und müsste daher in jedem Fall vorrangig durch sie selbst bestimmt werden.  

Die vorrangige Berücksichtigung der bestverstandenen Interessen und das Recht, dazu ge-
hört zu werden, ist aber nach Auslegung des Kinderrechtsausschusses nicht nur ein 
subjekti-ves Recht, sondern darüber hinaus „ein Grundprinzip für die Rechtsauslegung, 
wonach bei verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten stets diejenige Anwendung 
finden soll, die für die Interessen des Kindes am besten ist“ und „eine 
Verfahrensregel, die besagt, dass bei allen staatlichen Entscheidungen, die 
Auswirkungen auf Kinder haben, die positiven wie auch negativen Auswirkungen 
sorgfältig ermittelt und bestimmt werden sollen“ (Deutsches Institut für Menschenrechte 
2019, S. 2). 

Demnach muss auch § 82 des Hessischen Schulgesetzes, insbesondere die vom Schulleiter 
herangezogene Rechtfertigung von Maßnahmen,  „die dem Schutz von Personen und 
Sachen dienen“ oder die „der Schutz von Personen und Sachen […] 
erfordert“ (Hessisches Schulgesetz, Fassung 30. 6. 2017, § 82, (4), 1 und 2.) kinderrechtlich 
ausgelegt werden: Fehlende strukturelle Anpassungen und habituelle Veränderungen hin zu 
einer tatsächlich inklusiven Schule rechtfertigen genauso wenig den Ausschluss eines von 
Behinderung betroffenen Kindes wie rassistische Strukturen und Praxen als legitimes 
Argument die Versetzung einer von Diskriminierung betroffenen und/ oder Diskriminierung 
benennenden Schülerin rechtfertigen können (vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte 
2011).  

In beiden Fällen wird umgekehrt ein Schuh daraus: Was zum Schutz von (diskriminierungs-) 
betroffenen und benennenden Kindern und Jugendlichen notwendig ist, kann nur aus ihrer 
eigenen Perspektive und Position heraus und bestenfalls durch sie selbst bestimmt werden. 
Dazu müssen Kinder und Jugendliche unter anderem durch Bildung – also auch im Schul-
kontext – befähigt werden; dazu verpflichtet die Kinderrechtskonvention explizit u.a. die Lehr-
kräfte.  

Quellen: 

Cremer, Hendrik (2019): Das Neutralitätsgebot in der Bildung. Neutral gegenüber rassisti-
schen und rechtsextremen Positionen von Parteien?, online verfügbar unter: 
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Stu-
die/Analyse_Das_Neutralitaetsgebot_in_der_Bildung.pdf.  

Deutsches Institut für Menschenrechte (2019): Das Kindeswohl neu denken. Kinderrechtsba-
sierte Ermittlung und Bestimmung des Kindeswohls (Information), online verfügbar unter: 
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Informa-
tion_30_Kindeswohl_bf.pdf.  

Deutsches Institut für Menschenrechte (2011): Stellungnahme der Monitoring-Stelle (31. 
März 2011) Eckpunkte zur Verwirklichung eines inklusiven Bildungssystems (Primarstufe 
und Sekundarstufen I und II), online verfügbar unter: Deutsches Institut für Menschenrechte: 
Stellungnahme der Monitoring-Stelle (31. März 2011) - Eckpunkte zur Verwirklichung eines 
inklusiven Bildungssystems (Primarstufe und Sekundarstufen I und II) (institut-fuer-men-
schenrechte.de) 

Kinderrechtsausschuss/ UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment 
No. 1 (2001), Article 29 (1), The aims of education, CRC/GC/2001/1, online verfügbar unter: 
https://www.refworld.org/docid/4538834d2.html. 
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Dienstaufsichtsbeschwerde 
gegen den Schulleiter Horst Schad der Theodor Heus Schule (Offenbach 

An das Hessische Kultusministerium, 
An die zuständige Schulaufsichtsbehörde 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
aus meiner Sicht ist es notwendig, dass Sie das dienstliche Verhalten des Schulleiters der Theodor-
Heuss-Schule, Herrn Horst Schad, in Hinblick auf sein Verhalten in der Öffentlichkeit und innerhalb 
der Schule in den letzten Monaten, Wochen und Tagen überprüfen. Dabei geht es meiner Meinung 
nach vor allem um zwei Gesichtspunkte: 

Schulstrafe zum „Schutz“ des Bestraften 
Obwohl Herr Schad genau weiß, dass die Schülerin Gabriela einer zehnten Klasse völlig im Recht 
ist, wenn sie sich weigert, dass N- Wort in einer schlechten Übersetzung einer Rede von Martin Lu-
ther King vorzulesen und mit Recht die Ignoranz in dieser Frage intern und dann auch öffentlich kri-
tisiert, steht der Schulleiter dafür ein, dass diese Schülerin bestraft wird (im Amtsdeutsch: „Verhän-
gung einer empfindlichen Schulordnungsmaßnahme“ – für einen „störungsfreiene Schulbetrieb“). 
Denn trotz aller öffentlichen Fehlinformationen durch den Schulleiter Horst Schad, dass dies ja an-
geblich zum „Schutz“ der Jugendlichen geschehe, formaljuristisch (Hessisches Schulgesetz, § 82) ja 
keine Strafe, sondern lediglich, wie es hieß, angeblich eine „pädagogische Maßnahme“5 sei, wird die 
ganze Sache auf den Kopf gestellt und eine antidemokratische Atmosphäre wird so gestärkt. 
Öffentliche Kritik und Debatte über Fehlverhalten von Lehrkräften und Schulleitung wird entgegen 
des Sinns von res publica (öffentliche Angelegenheit als Kernpunkt von Demokratie) angegriffen. Es 
wird mit Einschüchterung gearbeitet statt mit Argumenten. Das entspricht in keiner Weise den 
demokratisch-pädagogischen Grundauffassungen, die die Grundlagen von Schulpädagogik sein 
sollen. 
Der Schulleiter bagatellisiert den Kern des inhaltlichen Problems mit dem N-Wort. Der Schulleiter 
verdreht Ursache und Wirkung. 
Die Äußerungen des Schulleiters sind nach meiner Meinung weder aus erziehungswissenschaftlicher 
noch aus pädagogischer Sicht mit dem Kerngehalt des Schulgesetzes zu vereinbaren. 

Die „Mutter“ als Argument 
Das gilt in noch viel extremerer Weise für das anti-pädagogische und demokratischen Rechtsprinzi-
pien verhöhnende Verhalten des Schulleiter, der öffentlich als Argument für die Versetzung einer 
Schülerin in eine andere Klasse auch das Verhalten der „Mutter“ der betroffenen Schülerin anführt. 
(Siehe FR 29. 3. 2022) 

5 Nach dem Hessischen Schulgesetz ist die Verweisung in eine Parallelklase keine „pädagogische Maßnahme“, sondern 
eben eine Ordnungsmaßnahme, die nur, wie es im Amtsdeutch heißt, angewendet werden dürfen,wenn ein Schüler oder 
eine Schülerin „schuldhaft gegen eine Rechtsnorm, Verwaltungsanordnung oder die Schulordnung verstößt oder Anwei-
sung der Schulleiterin oder des Schulleiters, der Lehrerinnen oder Lehrer oder sonstiger dazu befugter Personen nicht 
befolgt, sofern die Anweisung zur Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftrags der Schule notwendig sind oder 
dem Schutz von Personen und Sachen dienen und pädagogische Maßnahmen und Mittel sich als wirkungslos erwiesen 
haben, oder der Schutz von Personen und Sachen dies erfordert.“ (Hessisches Schulgesetzt, Fassung 30. 6. 2017, § 82, 
(4), 1 und 2.) Dass der Schuleiter pädagogische Maßnahmen und Ordnungmaßnahmen nicht unterscheiden kann, disqua-
lifiziert ihn auch in juristischer Hinsicht. 
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Ich gehe davon aus, dass Sie in Ihrer gesamten Beamtenlaufbahn ein solch übles „Argument“ noch 
nie gehört haben. Diese Ebene der Argumentation bricht nun wirklich jedes Selbstverständnis von 
Schulrecht, verletzt jegliches Rechtsempfinden und kann nur als völlig absurd bezeichnet werden. 
Wie würde es dieser Schulleiter empfinden, wenn das Schulamt gegen ihn Sanktionen verhängt und 
dabei auch das Verhalten seiner Mutter anführt, die ihn 1958 ohne sein Zutun ausgerechnet „Horst“ 
genannt hat. „Die Mutter“ als Argument - das alles ist doch schlicht und einfach wirklich absurd. 
Ziel der Dienstaufsichtsbeschwerde ist, dass der Schulleiter öffentlich sein Fehlverhalten einräumt 
und immerhin kurz vor seiner Pensionierung stehend sich sowohl bei der Mutter als auch bei den ge-
gen Rassismus sensibelen Schülerinnen entschuldigt und ihre Zivilcourage öffentlicht anerkennt. Zu-
dem muss er aufhören, „seine Schule“ als „geschlossene Gesellschaft“ gegen angeblich „Schul-
fremde“ und der Öffentlichkeit abzuschirmen. Er muss sich öffentlichen Diskussionen und Kritik 
auch öffentlich stellen. 

Formel über „Dienstaufsichtsbeschwerden“ 
Noch ein kurzes Schlusswort: Sie kennen ja sicher die alte Formel, dass Dienstaufsichtsbeschwerden 
zwar formlos, auch fristlos, aber schließlich doch fruchtlos sind. Oder alles war ein „Mißverständ-
nis“, sollte sich jemand verletzt fühlen, dann war das nicht die Absicht usw. Das kennt jeder aus den 
Erklärungen von Funktionsträgern, in welcher Position auch immer.  
Aber eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Vorgesetzte und Funktionsinhaber überhaupt, hat auch 
immer den Sinn, die betroffene Person dazu zu bringen, über sein Verhalten nachzudenken und auch 
die vorgesetzten Dienststellen dazu zu bringen, sich einmal gründlich zu überlegen, in welche Rich-
tung eine demokratische Schulentwicklung gehen soll. So setzte diese Dienstaufsichtsbeschwerde 
doch auch in der Öffentlichkeit ein Zeichen, dass es auch für solche Schulleiter eine rote Linie gibt, 
die sie nicht zu überschreiten haben.   
Sollte die Dienstaufsichtsbeschwerde „fruchtlos“ sein, weil auch bei Dienstvorgesetzten und in Mini-
sterien bekannterweise die falsche „Kameradschaft“ (dort „Loyalität“ genannt) nicht unbekannt ist, 
so setzte diese Dienstaufsichtsbeschwerde doch auch in der Öffentlichkeit ein Zeichen, dass es auch 
für solche Schulleiter eine rote Linie gibt, die sie nicht zu überschreiten haben.   
Vielleicht im Sinne des Sprachgebrauches der Herrn Horst Schad: Gibt es nicht die Möglichkeit, 
dass sich Herr Horst Schad „zu seinem Schutz“ an eine andere Schule versetzten lässt oder Sie als 
vorgesetzte Behörde ihn zu seinem „Schutz“ an eine andere Schule versetzen - sozusagen als „päda-
gogisch Maßnahme“?  
Das wäre ein deutliches Zeichen für alle Jugendlichen innerhalb und außerhalb des Schulbetriebes, 
die entschlossen sind, sich gegen Rassismus zu wehren und ein deutliches Zeichen für die Öffent-
lichkeit. 
Mit freundlichen Grüßen, 

Benjamin Ortmeyer 

Kopien: An das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, an die MitarbeiteriInnen und die Leitung 
der Anne-Frank Bildungsstätte, an den SSR Offenbach und SSR Frankfurt, an die GEW Hessen, 
FFM und die Betriebgruppe der GEW an der Goethe-Universität, an Kolleginnen und Kollegen der 
Erziehungswissenschaft, an die Organisationen der Bürgerrechtsbewegungen gegen Rassismus und 
an die Vertreter der Medien.  
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Nacholgen werden chronologisch die vier Artikel zum Thema (Drei in der FR, einer in 
der FAZ) nach der Ausgabe im Netz und teilweise zusätzlich als verkleinerte Faksi-
mile widergegeben. 

Hier zunächt eine eigene Zusammenfassung der wichtigsten Passagen, die ja zumin-
dest teilweise schon weiter vorne in dieser Broschüre zitiert wurden. 

Benjamin Ortmeyer 

1. 

Lena Jochum:  
„Rassismus-Eklat an Schule“ 
(FR vom 23.3. 2022) 

Dort heißt es prägnant: 

„[…] ‚Ich habe das N-Wort dann übersprungen‘, erzählt Gabriela-Eugenia Oarga. Daraufhin 
habe die Lehrerin sie zunächst mehrmals aufgefordert, es auszusprechen, als sie sich weigerte, 
soll ein anderer Schüler lesen. ‚Der hat‘s dann gemacht. Später sagte er, er wolle es auch nicht, 
hatte aber Angst vor Stress mit der Lehrerin‘, berichtete Gabriela-Eugenia Oarga.“.  

Der Konflikt, so heißt es weiter „mündet schließlich in Klassenkonferenzen für Gabriela-Euge-
nia Oaaga und ihre Freundin. Die Folgen: Erstere mussten kurz vor den Prüfungen in die Pa-
rallelklasse wechseln“. Ihre Freundin berichtete wie es weiter heißt, „man habe ihr angedroht, 
sie bei weiteren Fehltritten der Schule zu verweisen.“  

Der Schulleiter Horst S. weist Vorwürfe laut Frankfurter Rundschau klar zurück es habe sich „im 
fraglichen Zusammenhang um einen historischen Text gehandelt.“ Und weiter: „Die Versetzung 
von Gabriela Eugenia Oarga begründet er damit, dass das zerstörte Vertrauensverhältnis den 
Verbleib in der Klasse unmöglich gemacht hätte.“  

Der Schulleiter verwies auf den Titel der Schule die das Prädikat ‚Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage‘ erhalten habe. Weiter erklärte er: „Er hofft, dass bald Ruhe eingekehrt.“  

(Zitiert nach: „Jochum. Lena, Rassismus-Eklat an Schule, FR vom 23.3.2022 – im Netz) 

2. 

Jochen Remmert:  
„King-Rede entfacht Rassismusstreit“  
(FAZ vom 28.3.2022.) 
Die FAZ zog nach am 28.3.2020 mit einer Überschriftenstrategie, die sonst von der Bild-Zeitung be-
kannt ist. Die Hauptüberschrift lautet: „King-Rede entfacht Rassismusstreit und im Untertitel: „In 
einer Offenbacher Schule sollte ein Zitat von Martin Luther King vorgelesen werden. Eine 
Schülerin sah dort rassistische Sprache und weigerte sich.“  

Dass die schlechte alte Übersetzung den Streit ausgelöst hat und eben nicht der Inhalt der Rede von 
Martin Luther King und dass die Schülerin eben diese Übersetzung als rassistisch abgelehnt hatte 
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und nicht die Rede von Martin Luther King, wird mit dieser üblen „Überschriftenstrategie“ kurzer-
hand wegoperiert. Ja, der Kern des Problems wird so dargestellt, als würde die Schülerin Martin Lu-
ther King des Rassismus beschuldigen. 
Der FAZ Artikel berichtet das die Schülerin gesagt habe, „sie habe es als Nötigung empfunden, ein 
rassistisches Schimpfwort zu benutzen. Darüber sei sie so entsetzt gewesen, dass sie umgehend 
ihre Klassenlehrerin angesprochen habe. Diese habe aber lediglich vor versammelter Klasse 
erwidert, sie echauffieren sich zu sehr. Daraufhin habe sie weinend den Unterricht verlassen.“ 
Auch andere Lehrkräfte hätten sich im Unterricht „lustig gemacht“.  
Nun kommt der Schulleiter Horst S. in diesem Artikel zu Wort und erklärte, dass „ein sachliches 
Gespräch darüber mit Gabriela O. offenbar nicht mehr möglich gewesen sei.“ Und weiter: Die 
Schülerin sei „sehr emotional“ geworden. ( 
Weiter berichtete der Schulleiter Horst S. Dass die Schülerin Gabriela „inzwischen in eine andere 
Klasse mit anderen Lehrkräfte versetzt worden“ sei, und weiter: „damit sie sich unbelasteter 
auf eine anstehende Prüfung vorbereiten könnte“. Wirklich „unbelasteter“! 
An einer Klassenreferenz nahm auch die SPD Stadtverordnete Kauser als Vertrauensperson der 
Schülerin teil. Kommentar des Schulleiters: Dies sei „nicht der Ort für Belehrungen und Referate 
von schulfremden Personen.“  
 „Schulfremde Personen“ – was ein Wortgebilde des amtsdeutschen Jargons – und gegen solchen 
„Fremde“, logischerweise, hat ein solcher Schulleiter etwas. Nur nebenbei: Frau Kauser ist weder 
dem Schulleiter Horst S. noch allen anderen Personen in der Schule eine „Fremde“ – sie ist gut be-
kannt. 
(Zitiert nach: Remmert, Jochen: King-Rede entfacht Rassismusstreit, FAZ vom 28.3.2022 im Netz) 

3. 

Ronny Paul:  
„Vorwürfe nicht nachvollziehbar“ 
(FR vom 29.3.2022 
Sechs Tage nach dem ersten FR-Artikel, einen Tag nach dem FAZ-Artikel erschien ein zweiter Arti-
kel in der Frankfurter Rundschau unter dem Titel „Vorwürfe nicht nachvollziehbar“ am 29.3.2022 
von Ronny Paul. 
Der Schulleiter berichtet über eine Reihe von Gesprächen und erklärt dann: 
„Weil das in dieser Zeit jedoch bedauerlicherweise – auch durch das wenig konstruktive Ver-
halten der Schülerin und ihrer Mutter – nicht gelang und das Klima in der Klasse nachhaltig 
immer weiter Schaden nahm, kam es zu einer Klassenkonferenz, in der die Versetzung der 
Schülerin zum eigenen Schutz in einer anderen Klasse beschlossen wurde.“  
Was nun die Mutter mit der Sache zu tun hat bleibt das Geheimnis des Schulleiters. Die Formulie-
rung „um eigenen Schutz“ hat eine ganz besondere, durchaus nicht demokratische Bedeutung. 
Der Schulleiter betonte noch einmal, es habe sich um einen historischen Text gehandelt und dass 
„das Wort vereinzelt auch ausgesprochen wurde, ist meines Erachtens nicht zu verurteilen, da über 
die Verwendung und Bedeutung im historischen Kontext und dessen Bedeutung gesprochen 
wurde.“  
In größtmöglicher Pauschalität spricht der Schulleiter offensichtlich für DIE, also für alle Lehrkräfte 
und alle Schüler: „Die Lehrerschaft sind über die Rassismus-Vorwürfe entsetzt […] Ähnlich 
geht es der Schülerschaft“. 
(Zitiert nach: Paul, Ronny: „Vorwürfe nicht nachvollziehbar“, FR vom 29.3.2022 - im Netz). 
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4. 

Hadija Haruna-Oelkers:  
„Rassismusvorwurf: Was ist passiert? – Lektürehilfen“ 
(FR vom 31 3.2022) 

Es folgte als dritter FR-Artikel eine längere fachkompetente Analyse von Hadija Haruna-Oelkers, 
mit dem Titel: „Rassismusvorwurf: Was ist passiert? – Lektürehilfen“ in der FR vom 31. 3. 2022. 
Die Verfasserin weist darauf hin, dass bei deutschen Übersetzung der Rede von Martin Luther King 
früher das englische Wort oft mit der diskriminierenden Bezeichnung N***r übersetzt“ worden sei. 
Es sei eben nicht der Originaltext, sondern eine Übersetzung. Und eine Übersetzung sei eben eine 
Übersetzung. Und das N-Wort, so die Autorin, sei eben aus Sicht der vom Rassismus betroffenen 
und für Rassismus sensiblen Menschen eine „Mikroaggression“.  
Und sie betont das mit dem „erstarken der Bürgerrechtsbewegung Ende der sechziger Jahre“ in 
der USA der Begriff „Black“ sich durchgesetzt habe. Genau um diesen Kontext gehe es bei einer 
richtigen, sinngemäßen Übertragung, in eine Übersetzung die weitgehend dem Sinn und der Inten-
tion des Originals nahekommt. Die Autorin berichtet dann über den Stand der wissenschaftlichen 
Diskussion über Übersetzungen: „Wenn das N-Wort früher als normal galt, wäre es im heutigen 
Kontext mit Schwarz zu übersetzen, erklärte es beispielsweise die Literaturwissenschaftlerin 
Elisa Diallo.“  
Aus der Recherche der Autorin erfahren wir doch folgendes über den pädagogischen Kontext dieser 
Auseinandersetzung an der Offenbacher Berufsschule: 
„Im Brief über die Versetzung der Schülerin in die Parallelklasse kurz vor der Prüfungsphase 
erklärte man, dass diese durch ihr Folgeverhalten nicht gezeigt habe, sich an allgemeine Re-
geln halten zu können, was den Schulbetrieb störe. Die Entscheidung sei keine Strafe, sondern 
eine pädagogische Maßnahme, um ihr eine Perspektive in der verbleibenden Schulzeit zu bie-
ten.“  
Zur Gegenreaktion von Lehrkräften und Schulleiter wirft die Autorin die Frage auf, ob da nicht Front 
gegen etwas gemacht wird, was es gar nicht gibt: „Wer hat eine ganze Schule für rassistisch er-
klärt? Ging es in der Sache nicht um den Umgang mit einem diskriminierenden Begriff im 
deutschen Sprachgebrauch?“ 

(Haruna-Oelkers, Hadija: „Rassismusvorwurf: Was ist passiert? – Lektürehilfen“ in der FR vom 
31.3. 2022 - im Netz) 
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Rassismus-Eklat an Schule   
Schülerin in Parallelklasse versetzt / Leitung spricht von unangemessenem 
Verhalten von Lena Jochum 

Gabriela-Eugenia Oarga und Hikmatou Ali sind immer gern zur Schule gegangen. Die beiden 
Freundinnen besuchen die Theodor-Heuss-Schule am Buchhügel, sind beide im zehnten Schuljahr, aber in 
unterschiedlichen Klassen. Seit einigen Wochen aber ist das anders. Nur wenige Monate, bevor für die 17-
jährige Gabriela-Eugenia Oarga und die 18 Jahre alte Hikmatou Ali die Prüfungen zum Mittleren Bildungs-
abschluss anstehen, kommt es zu einem Vorfall, der die jungen Frauen nun schwere Rassismus-Vorwürfe 
gegen Lehrkräfte und Schulleitung erheben lässt. 

Der Auslöser: Im Zuge des Black History Month, der insbesondere in den USA jährlich im Februar began-
gen wird, setzt sich die Klasse von Gabriela-Eugenia Oarga im Ethik-Unterricht mit einem Text von Martin 
Luther King auseinander. Die 17-Jährige soll die Zeilen vorlesen, was sie zunächst auch tut – bis das Wort 
„Neger“ vorkommt. „Ich habe das N-Wort dann übersprungen“, erzählt Gabriela-Eugenia Oarga. Daraufhin 
habe die Lehrerin sie zunächst mehrmals aufgefordert, es auszusprechen, als sie sich weiterhin weigert, soll 
ein anderer Schüler lesen. „Der hat es dann gemacht. Später sagte er, er wollte es auch nicht, hatte aber 
Angst vor Stress mit der Lehrerin“, berichtet Gabriela-Eugenia Oarga. 

In den darauffolgenden Tagen spitzt sich die Situation zu. Gabriela-Eugenia Oarga vertraut sich ihrer Freun-
din Hikmatou Ali an, beide führen mehrere Gespräche mit verschiedenen Lehrkräften und dem Schulleiter, 
es kommt zu Auseinandersetzungen, es wird emotional, stellenweise laut. „Immer wieder wurde uns gesagt, 
wir übertreiben.“ Die beiden Schülerinnen fühlen sich nicht ernstgenommen, sehen kein Verständnis für die 
Problematik rund um ein Wort, das sie selbst so ablehnen.  

„Ich hätte mir zumindest gewünscht, dass im Unterricht darüber gesprochen wird, warum das N-Wort so 
schlimm ist“, sagt Gabriela-Eugenia Oarga. „Da ist so viel Geschichte dahinter, das kann man nicht einfach 
so vorlesen“, ergänzt Hikmatou Ali. Sie selbst habe immer wieder Rassismus wegen ihrer Hautfarbe erfah-
ren, weshalb ihr die Debatte besonders nahe gehe. Die Freundinnen werten das Verhalten der Lehrkräfte 
ganz klar als rassistisch. Denn die hätten keinerlei Scheu gehabt, das Wort in Gesprächen immer wieder zu 
verwenden. Eines davon nimmt Hikmatou Ali heimlich mit dem Handy auf, streamt live auf Instagram. 
Auch deshalb schaukelt sich die Auseinandersetzung immer weiter hoch, mündet schließlich in Klassenkon-
ferenzen für Gabriela-Eugenia Oarga und ihre Freundin. Die Folgen: Erstere muss nun kurz vor den Prüfun-
gen in die Parallelklasse wechseln, Hikmatou Ali berichtet, man habe ihr angedroht, sie bei weiteren Fehl-
tritten der Schule zu verweisen. Mittlerweile sind die SPD-Stadtverordnete Hibba Kauser, das Kinder- und 
Jugendparlament sowie der Stadt-Schülerrat den beiden jungen Frauen zur Seite gesprungen, fordern eine 
Entschuldigung der Lehrkräfte, eine Anti-Rassismus-Fortbildung für selbige, aber auch, dass die Aktenein-
träge der Schülerinnen gelöscht werden. Hibba Kauser, die selbst an Gesprächen mit Schulleiter und Lehr-
kräften teilgenommen hat, zeigt sich entsetzt. Schließlich werde hier ein rassistisches Wort eindeutig ver-
harmlost. „Und es kann nicht sein, dass Schülerinnen, die gegen etwas Ungerechtes aufstehen, abgestraft 
werden.“  

Schulleiter Horst Schad weist diese Vorwürfe hingegen klar zurück. „Wir müssen nicht darüber streiten, 
dass man das Wort heute auf keinen Fall mehr verwenden sollte“, betont er. Allerdings habe es sich im frag-
lichen Zusammenhang um einen historischen Text gehandelt. Mit Rassismus hat das in den Augen des 
Schulleiters nichts zu tun. Er hebt außerdem hervor, dass im Anschluss an den Vorfall sehr wohl von ver-
schiedenen Lehrkräften die Debatte um das fragliche Wort aufgegriffen wurde. Unangemessenes Verhalten 
sieht Schad vielmehr seitens der Schülerinnen, die von Anfang an extrem emotional an die Sache herange-
gangen seien. Die Versetzung von Gabriela-Eugenia Oarga begründet er damit, dass das zerstörte Vertrau-
ensverhältnis den Verbleib in der Klasse unmöglich gemacht hätte. 

„Unsere Schule wurde mit dem Integrationspreis ausgezeichnet, trägt den Titel ,Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage‘, was uns vorgeworfen wird, ist so weit weg von dem, wofür wir stehen.“ Er hofft, dass 
bald Ruhe einkehrt. Aktuell aber ist keine Annäherung in Sicht. Die Fronten sind verhärtet.  

Mittwoch 23. März 2022 Frankfurter Rundschau 
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In einer Offenbacher Schule sollte eine Schülerin einen Teil der Rede von Martin 
Luther King vortragen, in dem auch mehrfach das N-Wort vorkommt. Sie weigerte sich, 
das Wort auszusprechen. Die Schule wehrt sich nun gegen „unhaltbare Vorwürfe“. 

In der Offenbacher Theodor-Heuss-Schule ist im Moment alles anders als sonst. Der 
Schulalltag wird überschattet von schweren Vorwürfen gegen Teile des Kollegiums. Eine 
Schülerin spricht von Rassismus, die Schulleitung weist das allerdings entschieden zurück. 
Stein des Anstoßes ist die historische Rede von Martin Luther King, die er am 28. August 
1963 vor dem Lincoln Memorial in Washington gehalten hat. Bevor die Leitfigur der 
schwarzen Bürgerrechtsbewegung und des Kampfes gegen Rassismus mit der berühmten 
Sequenz „I have a dream“ seine Idee von einer besseren, weil nicht von Hautfarbe, Religion 
und Herkunft bestimmten Welt im Gedächtnis der aufgeklärten Menschheit verankerte, 
skizzierte er die Realität in den USA. 

Diesen ersten Teil sollte die Schülerin Gabriela O. (der volle Namen ist der Redaktion 
bekannt) im Ethikunterricht vorlesen. Darin beklagt King, dass auch 100 Jahre nach der 
Emanzipations-Proklamation vom September 1862 die Ungleichheit zementiert sei. Wörtlich 
heißt es dort: „Aber auch hundert Jahre später ist der Neger immer noch nicht frei. Hundert 
Jahre später ist das Leben des Negers immer noch verkrüppelt durch die Fesseln der Ras-
sentrennung und die Ketten der Diskriminierung.“ An anderer Stelle spricht King auch von 
schwarzen und weißen Menschen, in diesem Teil der Rede verwendet er aber durchgängig das 
Wort, das eine rassistische und diskriminierende Konnotation hat, die es für den allgemeinen 
Sprachgebrauch ausschließt. Aus diesem Grund wollte die 17 Jahre alte Gabriela, deren Fa-
milie aus Rumänien stammt, die Passage nur mit dem Platzhalter „N-Wort“ vortragen. Im 
Gespräch schildert sie, dass die Ethiklehrerin sie mehrmals aufgefordert habe, das Zitat 
vollständig vorzulesen, was sie abgelehnt habe. Schließlich habe ein Mitschüler die Passage 
vortragen müssen.

Gabriela O. sagt, sie habe es als Nötigung empfunden, ein rassistisches Schimpfwort zu 
benutzen. Darüber sei sie so entsetzt gewesen, dass die umgehend ihre Klassenlehrerin 
angesprochen habe. Dies habe aber lediglich vor versammelter Klasse erwidert, sie 
echauffiere sich zu sehr. Daraufhin habe sie weinend der Unterricht verlassen. Gemeinsam 
mit einer befreundeten Schülerin, deren Wurzeln im afrikanischen Togo liegen, suchte 
Gabriela 0. ihren Schilderungen zufolge weitere Lehrkräfte auf, die sie als 
Vertrauenspersonen betrachtet habe. Aber auch diese, teils selbst ausländischer Herkunft, 
hätten ihr Übertreibung vorgehalten und sich im Unterricht sogar über den Vorfall „lustig 
gemacht". 

Mutter droht mit Anwälten 

Horst Schad, Schulleiter der Theodor-Heuss-Schule, die mehrfach mit dem Integrationspreis 
der Stadt Offenbach ausgezeichnet wurde, räumt ein, dass sich die Schülerin in diesem 
Moment womöglich allein und unverstanden gefühlt habe. Er sei sich mit der Ethiklehrerin 
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einig, dass man den Gebrauch dieses Wortes; im historischen Zitat im Unterricht hätte 
diskutieren sollen. Der Schulleiter sagt aber auch, dass ein sachliches Gespräch darüber mit 
Gabriela 0. offenbar nicht mehr möglich gewesen sei: Als sie ihn kurz darauf mit der· 
befreundeten Mitschülerin aufgesucht habe, sei sie sofort ,,sehr emotional" geworden. Ob er, 
überhaupt wisse, was an seiner Schule los sei, da agierten "rassistische Lehrkräfte", habe sie 
sofort losgeschimpft. Sie verlange eine Entschuldigung und eine Diskussion über das 
rassistische Verhalten. Sein Hinweis, er müsse sich erst informieren und mit den Lehrkräften 
sprechen, habe die Schülerin nicht zufriedengestellt.  

Kurz darauf sei Gabrielas Mutter·in seinem Büro erschienen, habe mit Anwälten gedroht und 
den Vorwurf erhoben, ihre Tochter werde diskriminiert. Das Angebot, sich in Ruhe über den 
Vorfall auszutauschen, sei wieder ohne Wirkung geblieben, sagt Schad. Derweil sei die 
Situation weiter eskaliert: So habe ein unbekannter Mann die Ethiklehrerin im Schulgebäude 
bedrängt und sie rassistischer Umtriebe bezichtigt. Erst als die stellvertretende Schulleiterin 
der Kollegin zur Seite gesprungen sei, habe der Mann, der seinen Namen nicht habe nennen 
wollen, von der Lehrerin abgelassen. 

Wie Schad weiter berichtet, erreichen ihn und das Kollegium seither stetig Mails mit 
Rassismusvorwürfen. Zudem seien heimliche Mitschnitte von Gesprächen mit Lehrkräften im 
Internet aufgetaucht, was strafrechtlich relevant sei. Diese Hinweise habe die Schülerin aber 
wohl nicht weiter ernst genommen. Gabriela 0. sei inzwischen in eine andere Klasse mit 
anderen Lehrkräften versetzt worden, damit sie sich unbelasteter auf eine anstehende Prüfung 
vorbereiten könne, führt Schad weiter aus. 

Der Streit ist nicht neu 

An einer Klassenkonferenz Wochen nach dem ersten Vorfall nahmen Lehrkräfte, die 
Schülerin und ihre Mutter teil - und die Offenbacher SPD-Stadtverordnete Hibbba Kauser. An 
sie hatte sich Gabriela gewandt. Kauser sagt im Rückblick, man habe ihr das Wort 
abgeschnitten und sie angeschrien. Dabei habe sie nur über Rassismus geredet und dem 
Kollegium dringend eine Weiterbildung empfohlen. Schulleiter Schad verrät keine Details 
über die eigentlich schulinterne Veranstaltung. Diese sei aber nicht der Ort für Belehrungen 
und Referate von schulfremden Personen. Es treffe einen hart, wenn viele Jahre der Arbeit für 
Integration und gegen Rassismus mit „unhaltbaren Vorwürfen" beschädigt würden.  

Der Streit um die Wiedergabe des King-Zitat ist nicht neu. Als etwa 2013 der Moderator einer 
Veranstaltung über Sprache und Diskriminierung der Berliner „Taz" die Passage vortragen 
wollte, versuchten ihn Aktivisten daran zu hindern. Später wertete er in einem ,,Liebe N-
Wörter, ihr habt 'nen Knall" überschriebenen Beitrag das als ein Verhalten, das·man bei 
extremen religiösen Eiferern vermuten würde, aber nicht bei aufgeklärten Menschen. Der 
Moderator war der in Flörsheim geborene, deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel, den 
später seine kritischen Berichte als Korrespondent der Welt/N24 Gruppe in der Türkei ins 
Gefängnis brachten. 
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„Vorwürfe nicht nachvollziehbar“  

Horst Schad, Leiter der Theodor-Heuss-Schule, bezieht Stellung 
zum Rassismus-Konflikt mit zwei Schülerinnen 

Die Theodor-Heuss-Schule sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Wie berichtet, beklagen sich 
Schülerinnen über rassistisches Verhalten der Lehrerschaft. Auslöser war eine Unterrichtsstunde, in der sich 
eine Schülerin weigerte, ein Wort in einem historischen Text Martin Luther Kings vorzulesen, das heute als 
absolut inakzeptabel gilt. Im Interview spricht Schulleiter Horst Schad über die Vorwürfe und welche Kon-
sequenzen seine Schule daraus zieht.  

Ihre Schule sieht sich Rassismus-Vorwürfen vonseiten zweier Schülerinnen ausgesetzt. Auch eine SPD-
Stadtverordnete, das Kinder- und Jugendparlament sowie der Stadtschülerrat erheben Vorwürfe gegen Ihre 
Schule. Zu Unrecht meinen Sie. Warum? 

Ausgangspunkt war eine Unterrichtssituation, in der die Lehrkraft in der Rückschau pädagogisch-didaktisch 
vermutlich etwas geschickter hätte reagieren können. Daraus aber einen Rassismus-Vorwurf abzuleiten, ist 
für mich nicht nachvollziehbar. Die Schülerin wurde nicht, wie fälschlich behauptet, gezwungen, das N-
Wort auszusprechen, sondern die Lehrkraft bat die Schülerin lediglich, den Text vorzulesen. Als sie sich 
trotz Hinweis darauf, dass es sich um einen historischen Text des schwarzen amerikanischen Bürgerrechtlers 
Martin Luther King handele, erneut weigerte, las ein anderer Schüler vor. Im Anschluss wurde der Text mit 
der Klasse besprochen. Während dieser Besprechung, an der auch die Schülerin teilnahm, kam es zu keinen 
weiteren Vorfällen und die Lehrkraft, übrigens selbst mit Migrationshintergrund, sah zunächst keine Veran-
lassung, die Diskussion um das N-Wort noch einmal aufzugreifen.Viele verwundert, warum der Vorfall 
nicht im Klassenraum pädagogisch gelöst werden konnte, sondern bis in die Öffentlichkeit eskaliert ist. Wie 
erklären Sie sich das? 

In dem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, dass sich der ganze Prozess nach der besagten Unterrichts-
stunde über mehrere Wochen entwickelte. In dieser Zeit gab es auf verschiedenen Ebenen zahlreiche Ge-
spräche und Versuche, in und außerhalb der Klasse, den Konflikt aufzulösen. Weil das in dieser Zeit jedoch 
bedauerlicherweise – auch durch das wenig konstruktive Verhalten der Schülerin und ihrer Mutter – nicht 
gelang und das Klima in der Klasse nachhaltig immer weiter Schaden nahm, kam es zu einer Klassenkonfe-
renz, in der die Versetzung der Schülerin zum eigenen Schutz in eine andere Klasse beschlossen wurde. Das 
„Heraustragen der Debatte“ an die Öffentlichkeit fand erst statt, nachdem sich auch Akteure von außerhalb 
einschalteten. Hier hätte ich mir zumindest gewünscht, dass diese sich vorher über den Sachverhalt auch bei 
der Schule informiert hätte. 

Die Schülerinnen erheben den Vorwurf, es sei nicht im Vorfeld darüber gesprochen worden, warum das N-
Wort so schlimm ist. Vielmehr hätten Lehrer es in Gesprächen im Anschluss ohne Scheu ausgesprochen. 
Das deutet nicht auf einen sensiblen, sondern auf einen fahrlässigen Umgang mit der Thematik hin. Räumen 
Sie Fehler ein? 

Im Nachhinein würde ich nun sagen, dass vor besagter Unterrichtsstunde eine intensivere Auseinanderset-
zung mit dem N-Wort hätte stattfinden sollen, wenngleich die Schülerinnen und Schüler mit der Lebensge-
schichte von Martin Luther King und dem historischen Kontext vertraut gemacht wurden. So wurde die ge-
samte Unterrichtsreihe zu dem Thema „Menschenrechte“ zusammen mit externen Experten entwickelt und 
bereits in der Vergangenheit mehrmals erfolgreich eingesetzt. Dass im Nachgang zu der Unterrichtsstunde 
im Rahmen der Aufarbeitung und Besprechung der Verwendung des Wortes in einem historischen Text das 
Wort vereinzelt auch ausgesprochen wurde, ist meines Erachtens nicht zu verurteilen, da über die Verwen-
dung und Bedeutung im historischen Kontext und dessen Bedeutung gesprochen wurde. Wichtig ist nur, 
dass gerade dann die historische Bedeutung deutlich gemacht wird und dass es natürlich in der heutigen Zeit 
nicht benutzt werden darf, um andere Menschen so zu benennen, geschweige denn zu diskriminieren. Das 
wurde an der ein oder anderen Stelle vielleicht nicht deutlich genug herausgestellt. Aber daraus einen Vor-
wurf von Rassismus zu erheben, ist nicht in Ordnung. 
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Wie ist die Schule mit dem schweren Vergehen umgegangen, dass eine Schülerin ein Gespräch live ins Inter-
net gestreamt hat? 

In intensiven Gesprächen haben wir versucht, der betroffenen Schülerin die strafrechtliche Relevanz deut-
lich zu machen. Ob die notwendige Einsicht in die Schwere des Vergehens stattgefunden hat, daran habe 
ich, aufgrund der Reaktionen der Schülerin und ihrer Unterstützer, bis heute leider Zweifel. 

Wie reagieren Lehrer und Schüler nun, wie wird das Thema schulintern aufgearbeitet? 

Die Lehrkräfte sind über die Rassismus-Vorwürfe entsetzt, teilweise persönlich sehr betroffen und sehen 
ihre jahrzehntelange Arbeit für Integration und gegen Rassismus mit Füßen getreten. Ähnlich geht es der 
Schülerschaft, die die erhobenen Vorwürfe gegenüber der Schule und insbesondere den Lehrkräften nicht 
nachvollziehen kann. Seit der Veröffentlichung der Zeitungsartikel greifen die Lehrkräfte die Vorwürfe im 
Unterricht in ihren Klassen auf und setzen sich dort intensiv mit dem Thema Rassismus auseinander. Dar-
über hinaus werden wir uns bei der nächsten Gesamtkonferenz und einem zusätzlichen pädagogischen Tag 
noch einmal intensiv mit den Themen gewaltfreie Kommunikation, Deeskalationsstrategien, Kommunika-
tion in Konfliktsituationen und Förderung demokratischen Handelns auseinandersetzen. 

Wie werden Sie in Zukunft mit solchen Konflikten umgehen? 

Wir werden aufgrund der aktuellen Ereignisse künftig noch stärker darauf achten, dass wir Konfliktsituatio-
nen möglichst frühzeitig deeskalieren. Wir haben übrigens auch ein durchaus bewährtes Beschwerdema-
nagement, was allerdings auch die Schülerinnen und Schüler einhalten sollten, bevor sie die Öffentlichkeit 
suchen. Unser Schulsprecher als Vertreter unserer Schülerschaft äußerte zum Beispiel seine Verwunderung 
darüber, dass die betroffenen Schülerinnen nicht mit ihren Problemen zur SV gekommen sind. Dort hätten 
sie auch Hilfe erhalten können. 

Interview: Ronny Paul 
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RASSISMUSVORWURF: WAS IST 
PASSIERT? – Lektürehilfen 

Hadija Haruna-Oelker 

Muss eine Schülerin das „N-Wort“ laut vorlesen oder nicht? An dieser Frage entfacht 
sich an einer Offenbacher Schule ein Streit, der zwei verletzte Seiten und viele Fragen 
hinterlässt Unsere Kolumnistin Hadija Haruna-Oelker versucht zu klären 

Anfang Februar soll die Schülerin Gaby O. im Ethikunterricht an der Theodor-Heuss-
Schule in Offenbach am Main die deutsche Übersetzung der Rede „I Have a Dream“ von 
Martin Luther King vorlesen. Die 17-Jährige weigert sich, das darin vorkommende Wort 
N***r vorzulesen, das sie für rassistisch erklärt. Stattdessen möchte sie N-Wort sagen.  

Die Lehrerin verweist auf den historischen Kontext der Rede und bittet sie, es 
auszusprechen. Nachdem die Schülerin sich erneut weigert, wird ein anderer Schüler 
gebeten, den Text vorzulesen. Im Anschluss an die Stunde sucht die Schülerin das Gespräch 
mit ihrer Klassenlehrerin, von der sie sich ebenfalls nicht verstanden fühlt. Es folgen weitere 
Gespräche bei ihr vertrauten Lehrkräften, die sie gemeinsam mit ihrer Freundin Hikmatou A. 
führt. Es kommt zu einem Streit, in dem keine Einigung erzielt wird.  

Die Schülerinnen fordern eine Entschuldigung und Reflexion über das deutsche N-Wort und 
dessen internalisierten Rassismus, während die Schule am historischen Kontext der Rede und 
seiner Legitimation festhält.  

Ein weiterer Eskalationspunkt wird erreicht, als die Freundin der betroffenen Schülerin 
Gesprächsschnipsel einer Diskussion mit der Ethiklehrerin online auf der Plattform Instagram 
hochlädt. Dafür erhält sie eine Abmahnung. Gaby O. wird Mitte März im Rahmen einer 
Klassenkonferenz in eine Parallelklasse versetzt, um den Klassenfrieden zu wahren. Zudem 
sei das Vertrauensverhältnis zu den Lehrkräften durch ihr Folgeverhalten beschädigt, heißt es 
von Schulseite.  

Die Offenbacher SPD-Stadtverordnete Hibba Kauser ist bei dieser Konferenz ebenfalls 
anwesend. 

* * *

Ich habe einen Traum“, sagte Martin Luther King und träumte 1963 beim Marsch auf 
Washington von einer gerechten Gesellschaft, in der befreite Schwarze Menschen 
mitentscheiden. Noch heute wird seine Rede im Schulunterricht gelehrt. Im Original fällt 
darin zehnmal das englische Wort N***o, damals noch gängige Beschreibung, in deutschen 
Texten oft mit der diskriminierenden Bezeichnung N***r übersetzt. Das missfiel einer 
Schülerin, und es entbrannte eine Diskussion, ein Streit in mehreren Eskalationsstufen. Er 
mündete ungelöst in einen Skandal für eine preisgekrönte Schule, die den Titel „Ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ trägt. „Die Fronten verhärtet“ titelt das Lokalressort dieser 
Zeitung. Wie konnte es so weit kommen? Der Versuch einer Klärung. 

Was bekannt ist: Sowohl Schülerin und Lehrerin dieser Geschichte haben eine 
Migrationsgeschichte, keine von ihnen ist Schwarz. Die Lehrerin kann die Reaktion der 
Schülerin im Unterricht nicht nachvollziehen, da es sich um einen historischen Text handelt. 
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King selbst habe das Wort verwendet. Die Schülerin empfindet es als Schikane, als ein 
anderer Mitschüler weiterlesen sollte.  

Später wird es über diesen Moment unterschiedliche Aussagen geben. Die eine, dass in der in 
der Klasse gelacht worden sei und es ein Snapchat-Video gegeben haben soll. Die andere, 
dass der Unterricht ohne Zwischenfälle weitergegangen sei. Der Schulleiter wird später 
einräumen, dass sich die Schülerin in diesem Moment womöglich unverstanden und allein 
gefühlt habe. Aber man sich einig darüber sei, dass das N-Wort ist historischen Kontext 
gelesen werden könne.  

Wer hat recht? Wie steht es im Diskurs um übersetzte Originaltexte wie diesen und den 
Umgang damit? Darüber, dass das N-Wort bei manchen etwas auslöst und bei anderen nichts? 
Wer bestimmt, ob es im Deutschen als harmloses oder gewaltvolles Relikt zu bewerten ist? 
Genau hier liegt der Ursprung des Konflikts. 

Diesen zu erkennen, bedarf neben Wissen darüber auch Empathie dafür, dass es sich um mehr 
als nur ein Wort handelt. Sondern um eine Mikroaggression – einem von vielen, kleinen 
Mückenstichen, die sich in einem von Rassismus betroffenen Menschen ansammeln, wie der 
Sozialpsychologe Chester Pierce 1970 verbal und nonverbal abwertende Erfahrungen erklärte. 
Bereits 2009 beschrieb die Psychologin Grada Kilomba in ihrem Essay „Das N-Wort“ ein 
damit verbundenes Trauma und die Folgen einer immer wiederkehrende Konfrontation auf 
Schwarze Menschen. Erforscht wurde, wie das Wort und seine Geschichte in den USA, in 
Deutschland und andernorts wie ein Prisma eine vierhundert Jahre alte Geschichte der 
Erniedrigung, des Mords und der Rechtlosigkeit spiegelt.  

Die Tabuisierung mit der Umschreibung „N-Word“, sollte schon vor Jahrzehnten das Ende 
dieses Kapitels in den USA signalisieren. In der amerikanischen Geschichte gibt es gleich 
zwei Versionen des Wortes, eine mit fünf und eine mit sechs Buchstaben. Die Erstere, von 
Martin Luther King genutzte Version, wurde mit dem Erstarken der Bürgerrechtsbewegung 
Ende der 60er Jahre durch „Black“ abgelöst. Die Version mit sechs Buchstaben galt hingegen 
schon immer als rassistische Beleidigung und ist heute nur noch im Rap der Schwarzen Szene 
zu finden, weil er durch sie in den 80er Jahren vereinnahmt und umgewidmet wurde.  

Auch im Deutschen müsste das N-Wort auf diese Weise entschlüsselt werden, weil es eine 
eigene Geschichte und eigene daran gekoppelte Zuschreibungen aufzeigt: Stereotype von 
Dummheit, Infantilität oder Triebhaftigkeit. Es heißt, dass Sprache unsere Wahrnehmung und 
unser Denken formt. Und als solches Werkzeug wurde sie auch genutzt, um die Gewalt an 
Schwarzen Menschen zu Zeiten des Imperialismus und Kolonialismus zu legitimieren.  

Dieser Hintergrund lässt die Verweigerung der Schülerin in einem anderen Licht stehen und 
erklärt, warum es beim Übersetzen von Literatur immer auch darum geht, den Kontext zu 
klären, aus dem heraus und hinein übersetzt wird. Zur Diskussion steht deshalb mitunter, 
welche Worte beim Übertragen am ehesten dem Original entsprechen und was diese mit jenen 
machen, die sie hören.  

Darüber in kein echtes Gespräch gekommen zu sein, erklärt zumindest das Folgehandeln der 
Schülerin und ihrer Schwarzen Freundin aus der Nebenklasse nach der besagten 
Unterrichtsstunde. Sie taten sich zusammen und hielten an ihrem Standpunkt eines Unrechts 
fest. Nämlich dass das Wort im Deutschen rassistisch sei – egal in welchem Kontext es gesagt 
werde. Es ist der Grund, warum sie im Verlauf des Konflikts von weiteren Akteur:innen wie 
der Stadtverordneten Hibba Kauser, dem Kinder- und Jugendparlament und dem Stadt-
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Schüler:innenrat unterstützt werden. Es erklärt, warum auch Kauser in Gesprächen mit der 
Schule die Argumentation zur Verwendung des deutschen N-Wortes nicht nachvollziehen 
kann. Und warum sie später den Versuch, eine Rassismuskritik ins Gespräch mitbringen zu 
wollen, für gescheitert erklärt. 

Den Weg in die mediale Öffentlichkeit erklärt sie als äußersten Versuch, um Verständnis für 
die Schülerinnen zu erfahren. Was für die Schule wie ein weiterer Angriff wirkt. Sie sieht sich 
durch die anfängliche Berichterstattung missverstanden. Im Brief über die Versetzung der 
Schülerin in die Parallelklasse kurz vor der Prüfungsphase erklärt man, dass diese durch ihr 
Folgeverhalten nicht gezeigt habe, sich an allgemeine Regeln halten zu können, was den 
Schulbetrieb störe. Die Entscheidung sei keine Strafe, sondern eine pädagogische Maßnahme, 
um ihr eine Perspektive in der verbleibenden Schulzeit zu bieten. Doch ist das die Lösung? 

Von Schulseite möchte am liebsten niemand mehr über den Vorfall und seine Folgen reden – 
zumindest nicht mit der Presse. Das lässt Raum für Spekulationen. Auch über den Inhalt eines 
in der Klasse ausgehändigten Formulars, in dem Schüler:innen wohl ihre Wahrnehmungen 
des Streits formulieren und den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen bestätigen sollten. 

„Alle hassen mich“, sagt Gaby O. jetzt, während sich viele Lehrkräfte „an den Pranger“ 
gestellt fühlen. So sehr, dass selbst die Pressestelle des Kultusministeriums sich in Erwartung 
dieses Textes meldete, da die Schule eine unsachgemäße Berichterstattung fürchtet. Der Streit 
hat sich auch ins Netz auf die Instagram-Seite der Stadtverordneten Kauser verlagert, wo 
weitere Akteur:innen, Teile des Kollegiums und Eltern unter Schlagworten wie 
Instrumentalisierung, Hetzjagd, Rassismus-Karte, Cancel Culture diskutieren.  

Ein offener Brief des Lehrerkollegiums ging an die Presse. Darin steht, wie verletzt und 
enttäuscht sie seien, keine Rassist:innen, sondern verantwortungsbewusste Lehrkräfte in einer 
interkulturellen Schule, die sich seit vielen Jahrzehnten für Integration und Antirassismus 
einsetze.  

Der Kontext verschwimmt hier, und neue Fragen tauchen auf: Wer hat eine ganze Schule für 
rassistisch erklärt? Ging es in der Sache nicht um den Umgang mit einem diskriminierenden 
Begriff im deutschen Sprachgebrauch? Der eigentliche Grund für den Eklat scheint ins 
Abseits gedrängt, weil alle Seiten verletzt sind. Nicht unüblich bei Themen, die von 
Rassismus handeln, der eben auch alle betrifft. Zur Schlichtung hat sich inzwischen die 
Bildungsstätte Anne Frank eingeschaltet, weil sie Fälle wie diesen begleitet.  

Aber wie weiter mit dem gesellschaftlichen Diskurs? Für diesen braucht es etwas Distanz und 
den Willen, darüber zu sprechen, wie ein rassistisches Wort, das in seinem früheren Kontext 
neutral gebraucht wurde, in ein neutrales Wort von heute zu übersetzen wäre. Oder wie es 
sich verhält, wenn ein Text von einer Schwarzen Person geschrieben wurde, die dieses Wort 
ausdrücklich dafür benutzte, das rassistische Trauma zu verhandeln. Und damit die Frage, ob 
das in Martin Luther Kings Rede der Fall ist. Was sagen Menschen mit Expertise dazu? 

Wenn das N-Wort früher als normal galt, wäre es im heutigen Kontext mit Schwarz zu 
übersetzen, erklärt es beispielsweise die Literaturwissenschaftlerin Elisa Diallo. Und dass es 
sich anders verhält, wenn es eine bewusste Setzung des Autors ist, die Übersetzerin Mirjam 
Nuenning. Sie und andere betonen, dass beim sprachlichen Übertragen vieles möglich ist. 

Mit historischen Texten, englischen Begriffen und verschiedenen Versionen zu arbeiten, 
problematische Begriffe kursiv zu setzen, ungefähre deutsche Übersetzungen zu erwähnen 
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oder kenntlich zu machen, dass es im Deutschen keine geeigneten Begrifflichkeiten gibt – all 
dies sind Möglichkeiten, auch mit historischen Texten verantwortungsbewusst umzugehen. 
Und zwar mit dem Ziel, inklusiv und zugänglich für alle zu sein. 

Es könnten Überlegungen für einen zeitgemäßen Lehrplan sein mit dem Ziel, Räume für 
Aushandlungen, gemeinsames Lernen und Verlernen zu schaffen. Eine rassismuskritische 
Lehre würde bedeuten, gängige, insbesondere ältere Materialien kritisch zu betrachten. Was 
ist noch zeitgemäß, gehört angepasst, neu oder anders besprochen? All das könnten sich 
insbesondere Schulen, die den Titel „Ohne Rassismus“ tragen, auf die Fahne schreiben.  

Auch um besser auf Auseinandersetzungen vorbereitet zu sein, die zu Diskussionen wie der in 
Offenbach führen können. Die Meinungen über Erinnerungsarbeit sind pluraler geworden. 
Seit Jahren gibt es regelmäßig Elternberichte – ganze Bücher wurden darüber verfasst –, die 
Kritik an Schultexten mit dem N-Wort und anderen diskriminierenden Bezeichnungen üben. 
Dass sich die Offenbacher Schülerinnen dagegen gewehrt haben, kann deshalb auch als 
selbstbestärkender Akt bewertet werden.  

In dieser Auseinandersetzung spiegelt sich auch ein Thema der jüngeren Generationen, die 
sich gegenseitig in sozialen Netzwerken weiterbilden, die ein mehrdimensionales Wissen in 
ihrem Miteinander aufbauen und erfahren, was es bedeutet, unterschiedliche Erfahrungen zu 
machen. Deshalb fühlt sich die gesellschaftlich als weiß und migrantisiert gelesene Schülerin 
mit ihrer Schwarzen, rassifizierten Freundin verbunden und widersetzt sich der ebenfalls 
migrantisierten Lehrkraft einer älteren Generation, die glaubt, aufgeklärt und sensibel zu sein. 

Denn trotz ihrer Sensibilität fehle ihr ein bestimmtes Verständnis für Antischwarzen 
Rassismus, so die Kritik der Schülerin, die den Wortgebrauch im Unterricht auf ihr 
Wohlbefinden übertragen hatte. In der Folge erst beging ihre Freundin einen Rechtsbruch, als 
sie Schnipsel des emotionales Streitgesprächs auf Instagram hochlud – weil ihr das als letztes 
Mittel erschien.  

Inmitten dieser komplexen Debatte bleibt zuletzt aber noch zu fragen, was passiert wäre, hätte 
man der Schülerin im Ethikunterricht, aller historischen Argumentation zum Trotz, ihre 
Haltung erlaubt? Und niemand hätte weiterlesen müssen? Wenn stattdessen ihr Widerstand 
Anlass gewesen wäre, über Deutungsmacht und Auslegungsfragen zu diskutieren? Oder 
darüber, dass in unserer Migrationsgesellschaft eine internationale Biografie zu haben, eben 
nicht bedeutet, in allen Punkten rassismuskritisch zu sein. Vielleicht wäre es dann nicht zur 
Eskalation gekommen. Wer weiß? Vielleicht klappt es nächstes Mal.  

 Frankfurter Rundschau  31.03.2022,
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Leserbriefe in der Frankfurter Rundschau 
2.4.2022 

Kampf an der Sprachfront 

Zu: „Rassismus-Eklat an Schule“, FR-Region vom 23. März, und „Lektürehilfen“, FR-
Magazin vom 31. März 

Verwelkter Lorbeer im Lehrerzimmer  
Die 17-jährige, aus Rumänien stammende Schülerin Gabriela O. wird in der Offenbacher 
Berufs-„Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage“ von ihrer Ethiklehrerin gegen ihren 
Widerstand gedrängt, aus einer vermutlich älteren Übersetzung der Martin-Luther-King-Rede 
die wiederholten Wörter „der Neger“ vorzulesen. Ihr Schulleiter Horst Schad findet das 
richtig: Es sei schließlich eine historische Rede. Sie sei ja nicht gezwungen worden, „das N-
Wort auszusprechen, sondern die Lehrkraft bat die Schülerin lediglich, den Text vorzulesen“. 

Unterstützung findet sie bei ihrer dunkelhäutigen Schulfreundin aus Togo, die Sequenzen 
einer Diskussion mit der Ethiklehrerin auf Instagram veröffentlicht, sowie außerhalb bei der 
Stadtverordneten Kibba Hauser, dem Kinder- und Jugendparlament und dem 
Stadtschüler:innenrat. 

Die Lehrerschaft reagiert vergrätzt auf das öffentliche Verwelken ihrer Antirassismus-
Lorbeeren und verschiebt O. kurz vor den Prüfungen „zu ihrem Schutz“ in eine Parallelklasse, 
weil sie nicht gezeigt habe, sich an allgemeine Regeln halten zu können. 

Für mich zeigen diese Vorgänge geballte Inkompetenz der beteiligten Lehrenden. 
Pädagogisch: Man würde ja auch hoffentlich jüdische Schüler/-innen nicht zwingen, Luthers 
historische Texte zu Judenverwünschungen und Mordaufrufen vorzulesen. Didaktisch: Man 
kann Übersetzungen historischer Texte nicht unbesehen im Unterricht verwenden, erst recht 
nicht als wiederholtes Curriculum. Kings damals noch gängige Wortwahl „the Negro“ müsste 
längst mit „Schwarze Menschen“ übersetzt worden sein. Psychologisch: Statt einfühlsam 
herauszufinden, ob biografisch eine schmerzliche Betroffenheit vorliegt, wird festgelegt, O.s 
Reaktion sei „nicht nachvollziehbar“. Die preisgekrönte Schule sollte sich schleunigst 
externen Sachverstand suchen. 

Claus Metz, Bad Vilbel 

Historische Texte nicht zensieren 

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Schule, eine (sprachliche) Zensur 
historischer Texte dient weder der Wahrheitsfindung, noch wird sie der Person Martin Luther 
Kings gerecht. Er war immerhin die wichtigste Figur im antirassistischen Widerstand der 
Schwarzen im Süden der USA. Dafür brauchte es Mut, Furchtlosigkeit und 
Überzeugungskraft. Dass 55 Jahre nach seiner Ermordung deutsche Schüler meinen, seine 
Ausdrucksweise korrigieren zu müssen, setzt mich in Erstaunen. Die Bezeichnung „Negros“ 
hat er immer wieder benutzt. 

Sehr geehrte SPD-Stadtverordnete Hibba Kauser, moralische Trittbrettfahrerei nützt nicht im 
Kampf gegen Rassismus. Für was sollen sich die Lehrer entschuldigen? Dafür dass sie darauf 
bestehen, einen historischen Text orginalgetreu zu lesen? 
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Frau Kauser, werte Schülerinnen und Schüler, „antirassistische“ Sprachkonstrukte sind billig 
zu haben, und man kann sich dabei moralisch überlegen fühlen. Der Kampf gegen Rassismus 
entscheidet sich leider nicht an der Sprachfront, sondern letztlich in den Köpfen der 
Menschen. 

Sehr geehrte Lehrkräfte, bestehen Sie weiterhin auf der Authentizität der Texte, die Sie im 
Unterricht behandeln. Wenn Wissenschaftlichkeit und Wahrhaftigeit in Schule (und Uni) 
noch eine Bedeutung haben, ist dies absolut notwendig. 

Peter Eisert, Offenbach 

Vom Umgang mit einem unaussprechlichen Wort  
Liebe Frau Kauser, mit diesem Brief möchte ich Ihnen als Lehrerin der Theodor-Heuss-
Schule die andere Seite zum Rassismusvorwurf gegen meine Schule vorstellen. 

Eingangs möchte ich Ihnen für Ihr Engagement als Vertreterin unserer Schüler danken. Desto 
mehr entsetzt mich, dass Sie sich hier m. E. instrumentalisieren lassen. Erschreckt habe ich 
eine meiner Klassen sofort gefragt, ob sie unsere Schule für eine rassistische Schule halten. 
Die Klasse war überrascht, und die SchülerInnen sagten, dass sie eher positive Erfahrungen 
machen und die Schule nicht als eine rassistische Schule erfahren. 

Ich bin des Weiteren besorgt, dass Sie mit Ihrem Angriff auf den Umgang mit einem Wort, 
das Martin Luther King jr. in seiner grundlegenden Rede gegen Rassismus „I have a Dream“ 
verwandt hat, alle Wut auf den Gebrauch eines Wortes richten. Hier wurde aber von der 
angeklagten Lehrerin ein Statement gegen Rassismus gemacht. Warum sie dafür verurteilen? 

Zurück zu dem besagten Wort, das nicht geäußert werden darf. Vielleicht hätten Sie, Frau 
Kauser, besser daran getan, sich gegen den Rassismus, der hellhäutige Menschen willkommen 
heißt und Menschen mit dunklerer Hautfarbe in ihrer Heimat bombardieren und dann als 
Flüchtlinge an den Landes-Grenzen verhungern und im Mittelmeer ertrinken lässt, zu 
empören. 

Da ich gerne an meiner Theodor-Heuss-Schule unterrichte, hat mir Ihr Artikel wehgetan, vor 
allem auch, wenn ich daran denke, wie engagiert meine KollegInnen Menschen aus aller Welt 
einen Weg in diese Gesellschaft ermöglichen. 

Petra Wendel, Offenbach 

Eine schulische Machtdemonstration  
Wenn das Vertrauensverhältnis zwischen den betroffenen Schülerinnen und der Lehrerin 
zerstört ist, aber offensichtlich nicht zwischen der Schulklasse und den betroffenen 
Schülerinnen, warum wird dann eine der Schülerinnen in eine andere Klasse versetzt und 
nicht die Lehrerin? 

Warum wird die Schülerin sanktioniert? Offensichtlich ging es der Schule nicht um eine 
pädagogische Lösung des Konflikts, sondern um eine Machtdemonstration. Das nenne ich 
pädagogisches Versagen. Die Schule sollte den Integrationspreis zurückgeben. 

Georg Horcher, Seligenstadt 

Quellenangabe: Stadtausgabe vom 02.04.2022, Seite 17 
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Ziel, nicht Realität! 

Zur Problematik der 
Bezeichnung „Schule 
OHNE Rassismus“ 

35



https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/es-gibt-keine-schule-ohne-rassismus/  (Auszug)

„Es gibt keine Schule ohne Rassismus“  
„[…]  Kann es überhaupt eine Schule ohne Rassismus geben? 
Karim Fereidooni1: Es kann keine Schule ohne Rassismus geben. […]  
Rassismus strukturiert unseren Alltag und auch die Schulwirklichkeit. 
Was heißt das? 
Wir wissen, dass Schülerinnen und Schüler of Color trotz gleicher Leistung schlechtere Noten 
bekommen. Der Lehrstuhl Pädagogische Psychologie der Universität Mannheim hat dazu die 
interessante Studie „Max versus Murat“ vorgelegt: Forscher haben dabei festgestellt, dass 
angehende Lehrkräfte das Diktat von einem Kind mit türkischem Namen schlechter bewerten 
als das eines Kindes mit deutschem Namen – obwohl die Anzahl der Fehler gleich war. 
Außerdem wird das scheinbar normale rassistische Wissen, das man im Laufe seiner 
Sozialisation erlernt, in der Schule häufig nicht problematisiert. Wenn Lehrkräfte die 
Schülerinnen und Schüler aber nicht dafür sensibilisieren, dann reproduzieren sie den 
Alltagsrassismus. 
Wie zeigt sich der Alltagsrassismus an der Schule? 
Rassismuserfahrungen gibt es gleichermaßen im Klassen- wie im Lehrerzimmer. Auch hier 
werden doppelte Standards angewendet. Genauso wie die Schülerinnen und Schüler haben 
häufig auch die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund das Gefühl, sie müssten besser sein, um 
als gleichwertig wahrgenommen zu werden. 
Wie gelingt Rassismuskritik in der Schule?
Das Wichtigste ist, nicht zu leugnen, dass Rassismus existiert, darüber zu sprechen und 
Rassismus zum Unterrichtsthema zu machen. Oft nehmen die Lehrerinnen und Lehrer 
Rassismus im Alltag aber gar nicht wahr, weil sie ja selbst Wissen haben, das ihnen 
Rassismus beigebracht hat, und dies tagtäglich anwenden – ob sie es wollen oder nicht. Es ist 
ihnen oft gar nicht bewusst. Das heißt sie müssen sich erst einmal selbst Fragen stellen: Was 
passiert in meinem Unterricht an Dingen, die mit Rassismus zu tun haben? Befördern meine 
Unterrichtsmaterialien rassistisches Gedankengut? Dabei spielt es zum Beispiel eine Rolle, 
wie Migration im Schulbuch thematisiert wird: Wird sie als Gefahr oder als Herausforderung 
thematisiert, oder werden auch Errungenschaften, die mit der Migration einhergehen, 
beschrieben? Wird Rassismus außerhalb des Nationalsozialismus thematisiert? Wird auf die 
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler Bezug genommen? 
Ich halte es für sehr wichtig, dass Rassismuskritik als Professionskompetenz betrachtet wird. 
Genauso wie Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern grammatikalische oder 
mathematische Strukturen beibringen, sollten sie auch in der Lage sein, ihnen Kompetenzen 
in Bezug auf Rassismuskritik zu vermitteln. 
Werden Lehrkräfte in ihrer Ausbildung dafür ausreichend qualifiziert? 
Bislang spielt Rassismuskritik in der Lehrerausbildung kaum eine Rolle. Hier sollte sich 
etwas ändern. Und wenn es in der Schule um Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema 
geht, sind diese meist an die Schülerinnen und Schüler adressiert. Ich halte es aber für 
wichtig, hier auch die Lehrkräfte mit ins Boot zu holen. […]“ 

Annette Kuhn 20. Februar 2021 

1 Karim Fereidooni ist seit 2016 Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-
Universität Bochum. 
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bsannefrank • Folgen 
Bildungsstätte Anne Frank 

. . .

,,Das „Schule ohne Rassismus -

Schule mit Courage"-Schild ist 

kein Freifahrtschein, sondern 
eine Selbstverpflichtung: 

Lehrkräfte und Schüler*innen 
sind gefordert, sich tagtäglich 

für ein rassismussensibles Klima 
einzusetzen.'' 

- Sobnno Becker, Soll Londeskoordinotorin �� 

zum Rossismusvorwurf an einer Courogeschule in Offenbach/Main. 

Gefällt 1.502 Mal 
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Stellungnahme des SSR Frankfurt am Main 
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Weitere Stellungnahme  
Stadt SchülerInnen-Rat 
(SSR) Frankfurt 
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Broschüre des AStA anlässlich des Rassismus-Eklat  

an der Offenbacher Theodor-Heuss-Schule 

 

Im Frühjahr dieses Jahres weigerte sich eine 17-jährige Schülerin der Theodor-Heuss-Schule, im 

laufenden Unterricht in einem Text von Martin-Luther King das N-Wort vorzulesen. In der Folge geriet 

sie mit Lehrkräften und der Schulleitung aneinander und wurde zwangsweise in eine Parallelklasse 

versetzt. 

 

In Folge dieses Eklats hat sich der AStA der Goethe-Universität dazu entschieden, das Kinder- und 

Jugendparlament Offenbach und den Stadtschüler:innenrat Offenbach in ihrer Auseinandersetzung mit 

Rassismus und autoritärer Pädagogik mit der Herausgabe einer entsprechenden Broschüre zu 

unterstützen. 

 

Das N-Wort ist beleidigend. Schülerinnen, die sich dagegen wehren, müssen unterstützt, nicht bestraft 

werden. 

 

Der ganze Vorgang zeigt, wie dringend es ist, dass sich schon an den Universitäten zukünftige 

Lehrer:innen und Pädagog:innen mit Geschichte und Gegenwart von Nationalismus und Rassismus in 

Deutschland und Europa beschäftigen, um allen antidemokratischen Erscheinungen später in Schulen und 

Institutionen fundiert entgegentreten zu können. 

 

 Die Broschüre ist auf der Homepage des AStA abrufbar: https://asta-frankfurt.de/sites/default/files/2022-

06/ASTA%20Brosch%C3%BCre%20Gegen%20das%20N-Wort%20Offenbach.pdf 

Darüber hinaus hat apl. Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer den Vorfall in einem Tiktok-Video1 kommentiert 

und seine Dienstaufsichtsbeschwerde2 gegen den Schulleiter dort begründet.  

Für Rückfragen stehen Ihnen AStA-Vorsitzende Kyra Beninga unter der Mailadresse beninga@asta-

frankfurt.de oder unter der Rufnummer 0178 522 37 37 zur Verfügung. 

 

1 Das Video ist unter folgendem Link online abrufbar: https://vm.tiktok.com/ZMNkgvCUX/?k=1 

2 Die Dienstaufsichtsbeschwerde befindet sich auf Seite 16f. der Broschüre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AStA der J. W. Goethe-Uni Mertonstraße 26 - 28 60325 Frankfurt am Main 
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Apl. Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer  

 

An den Hessischen Kultusminister  

Herrn Professor Dr. R. Alexander Lorz 

30.6.2022 

Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Professor Dr. Lorz, 

mit diesem Brief wende ich mich an Sie persönlich (und an die Öffentlichkeit) da ich über die 
Vorgänge an der Offenbacher Berufsschule im Zusammenhang mit dem N-Wort, den Frage 
des Rassismus und der Frage, mit welchen Maßnahmen gegen zwei Schülerinnen 
vorgegangen wurde, tief entsetzt bin. Der Begriff „Offener Brief“ ist manchmal arg 
pathetisch, daher verzichte ich auf eine solche Formulierung. Aber: Das demokratische 
Prinzip von „res publica“, also politische Fragen als öffentliche Angelegenheit betrachten, 
bestimmt auch hier mein Vorgehen. 

Anbei sende ich meine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Schulleiter der Offenbacher 
Berufsschule gemeinsam mit einer Stellungnahme einer Kollegin, Frau Prof. Dr. Katja 
Neuhoff und einer Broschüre des AStA der Goethe-Universität mit Stellungnahmen und 
Dokumenten, die den Sachverhalt weiter beleuchten. 

Es ist ziemlich schwer vorstellbar, dass sie mit all ihrer Expertise als wissenschaftlich 
gebildeter Jurist und langjähriger Politiker es akzeptieren können, dass in der Öffentlichkeit 
ausgerechnet auch die „Mutter“ (FR vom 29.3.2022) einer Schülerin als Argument angeführt 
wird, warum gegen diese Schülerin eine Zwangsversetzung in eine Parallelklasse nötig wird, 
die dann auch noch wohl von Lehrkräften nicht als Ordnungsmaßnahme, sondern fälschlich 
als „pädagogische Maßnahme“ bezeichnet wird. (FR vom 31.3.2022)). Die inhaltliche 
Dimension ist noch katastrophaler. 

Die Tatsache, dass hier eine Schülerin bestraft wird, die sich sehr gut in Fragen des Rassismus 
auskennt, solide argumentiert und auch vernünftig handelt, ist skandalös. Die Schülerin hat 
sich aus gutem Grund geweigert im Unterricht das N-Wort aus einer völlig veralteten 
Übersetzung vorzulesen. 

Ich kann sie nur bitten die Dienstaufsichtsbeschwerde ernst zu nehmen, die entscheidenden 
Dokumente der Klassenkonferenz anzufordern und durchzusehen, und öffentlich klar und 
deutlich zurückzuweisen, dass die Mutter einer Schülerin ein Argument für eine 
Zwangsversetzung in eine Parallelklasse sein kann. Sie sollten zudem den beiden 
Schülerinnen für ihre Zivilcourage danken und ihre richtige Haltung öffentlich bekräftigen.  

Ich wende mich an Sie als Kultusminister auch, weil die Empfehlung, die NS-Zeit bei der 
Bildung zukünftiger Lehrkräfte gründlich zu behandeln, (ihre Verbrechen, ihre Ideologie, ihre 
Pädagogik und was nach 1945 davon weiterwirkte) nicht an den Universitäten beachtet wird, 
und eben kein fester Teil des Curriculums ist. Der ganze Vorgang an der Offenbacher 
Berufsschule zeigt, wie wichtig es ist, nicht erst an den Schulen, sondern schon vorher an den 
Universitäten diese Fragen zu behandeln, um antidemokratischen und antihumanistischen 
Entwicklungen in der Gesellschaft, die sich in Schulen widerspiegeln, entgegenzutreten. 

Ich gehe davon aus, dass öffentliche Diskussionen über dieses Thema stattfinden und wir uns 
bei einer solchen Gelegenheit persönlich kennenlernen und über diese Fragen diskutieren und 
streiten werden. 

Mit besorgten Grüßen  

 

Benjamin Ortmeyer 
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Samstag, 2. Juli 2022,Frankfurter Rundschau 
 Stadtausgabe / Stadt und Kreis Offenbach 

Streit über Rassismus geht weiter 
Wissenschaftler Ortmeyer stellt Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Heuss-Schulleiter 
VON CHRISTIAN REINARTZ 
 
Rassismus-Vorwürfe an der Theodor-Heuss-Schule: Ein Professor im Ruhestand hat sich nun 
in die Debatte eingeschaltet. Reinartz 
Nach dem Rassismus-Eklat im März an der Offenbacher Theodor-Heuss-Schule, bei dem die 
damals 17-jährige Gabriela-Eugenia Oarga sich geweigert hatte, im Unterricht das N-Wort in 
einem zeitgenössischen Text von Martin-Luther King vorzulesen und deshalb mit Lehrern 
und Schulleitung aneinandergeraten war, ist es lange still gewesen. Endgültig eskaliert war 
der Streit damals, weil ihre Freundin Hikmatou Ali eines der vertraulichen Klärungsgespräche 
mit Lehrern ohne deren Einwilligung live auf Instagram gestreamt hatte. 
 
In der Folge kam es zu Klassenkonferenzen für die beiden Schülerinnen, in deren Folge Oarga 
in die Parallelklasse wechseln musste, Hikmatou Ali berichtete damals, man habe ihr ange-
droht, sie bei weiteren Fehltritten der Schule zu verweisen. 
 
Schulleiter Horst Schad wies die Vorwürfe zurück. Es habe sich im fraglichen Zusammen-
hang um einen historischen Text gehandelt. Mit Rassismus habe das in seinen Augen nichts 
zu tun gehabt, argumentierte er. Stattdessen warf er den Schülerinnen unangemessenes und 
extrem emotionales Verhalten vor. Die Versetzung von Oarga begründet er mit dem zerstör-
ten Vertrauensverhältnis, das den Verbleib in der Klasse unmöglich gemacht hätte, vor allem 
weil Oargas Mutter mit einem Anwalt gedroht habe. 
 
Nun kocht der Konflikt wieder hoch. Der Frankfurter Erziehungswissenschaftsprofessor im 
Ruhestand, Benjamin Ortmeyer, hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Schulleiter 
gestellt, die der Redaktion vorliegt. Darin heißt es: „Die Äußerungen des Schulleiters sind 
nach meiner Meinung weder aus erziehungswissenschaftlicher noch aus pädagogischer Sicht 
mit dem Kerngehalt des Schulgesetzes zu vereinbaren.“ Und weiter: „Diese Ebene der Argu-
mentation bricht nun wirklich jedes Selbstverständnis von Schulrecht, verletzt jegliches 
Rechtsempfinden und kann nur als völlig absurd bezeichnet werden.“ 
 
Ziel der Dienstaufsichtsbeschwerde sei eine öffentliche Entschuldigung des Schulleiters bei 
„der Mutter als auch bei den gegen Rassismus sensiblen Schülerinnen.“ Darüber hinaus hat er 
sich in einem offenen Brief an den hessischen Kultusminister Alexander Lorz gewandt, mit 
der Bitte, die Vorgänge zu überprüfen und Konsequenzen zu ziehen. Den Schreiben sind noch 
eine Broschüre des Asta, die den Fall aufarbeitet, und ein „Kurzkommentar aus Menschen- 
und Kinderrechtsperspektive“ der Düsseldorfer Sozialethikerin Professorin Katja Neuhoff 
beigefügt, die das Vorgehen der Schule ebenfalls kritisiert. 
 
Schulleiter Horst Schad weiß von der Beschwerde seit vorgestern. Er sei völlig überrascht ge-
wesen, als er die Dienstaufsichtsbeschwerde in Kopie von Ortmeyer erhalten habe. Weil das 
ganze nun ein laufendes Verfahren sei, wolle er sich nicht zu der Sache äußern und bat um 
Verständnis für seine Zurückhaltung. 
 
Aus dem staatlichen Schulamt als auch in Wiesbaden war kurz vor Redaktionsschluss zu er-
fahren, dass die Dienstaufsichtsbeschwerde zwar neu, der Fall aber ohnehin schon bei beiden 
Behörden hinreichend bekannt sei. Dennoch wolle man die Sache erneut prüfen. 



Taz 5. Juli 20222 



vom 5. Juli 2022 

„Das ist autoritäre Pädagogik“ 
Nach einem Rassismus-Eklat an einer Offenbacher Schule hat Erziehungswissenschaftler Benjamin Ort-
meyer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Schulleiter eingereicht 

Von Alina Leimbach 

Es sind deutliche Worte, die der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Benjamin Ortmeyer in seiner 
Dienstaufsichtsbeschwerde ans Land Hessen wählt: „Die Äußerungen des Schulleiters sind nach meiner 
Meinung weder aus erziehungswissenschaftlicher noch aus pädagogischer Sicht mit dem Kerngehalt des 
Schulgesetzes zu vereinbaren“, schreibt Ortmeyer dem Kultusministerium. Gerichtet ist die Dienstauf-
sichtsbeschwerde gegen den Schulleiter der Theodor-Heuss-Schule in Offenbach am Main, Horst S. Das 
Schreiben liegt der taz vor. 

Was ist passiert? Anfang des Jahres kommt es in Offenbach an der Theodor-Heuss-Schule zu einem Ras-
sismus-Eklat. Die damals 17-jährige Schülerin Martha (Name geändert) soll aus Martin Luther Kings Rede 
„I have a dream“ in einer Ethik-Stunde vorlesen. In der veralteten Übersetzung taucht auch das rassistische 
N-Wort auf. In neueren Fassungen der Rede für Schulen und Ausbildung wird der belastete Begriff aus der
Kolonialzeit durch das Wort Schwarz ersetzt.

Schülerin Martha will das N-Wort nicht aussprechen, sie überspringt es stattdessen. Als sich die Lehrerin 
daran stört, muss ein anderer Schüler den Text mit dem Wort vorlesen. Martha empört sich, wie mit dem 
Thema in dieser Situation umgegangen wird. Sie wendet sich daraufhin an eine befreundete Mitschülerin, 
die als Schwarze selbst schon Rassismus erlebt hat. Gemeinsam suchen sie das Gespräch mit der betreffen-
den Ethik-Lehrerin, dann mit anderen Lehrer*innen. Am Ende auch mit dem Schulleiter. Als die Freundin 
dann noch eine Debatte mit Lehrkräften zum N-Wort live auf Instagram streamt – ohne die Gesichter zu 
zeigen –, eskaliert die Situation vollends. Die beiden entschuldigen sich. 

Doch am Ende des Falls steht kein Einlenken der Schule zum N-Wort, sondern eine „pädagogische Maß-
nahme“. Martha wird in eine andere Klasse versetzt. Und das nur wenige Monate vor ihrer Abschlussprü-
fung. Ihrer Freundin wird mit Schulverweis gedroht. „Das hat die beiden in ihrem Alltag heftig getroffen“, 
sagt die Offenbacher SPD-Stadtverordnete Hibba Kauser, die die beiden jungen Frauen unterstützt, die 
derzeit nicht mehr mit der Presse reden wollen. Martha wolle nun sogar die Klasse wiederholen, schildert 
Kauser. 

„Die Schule sendet mit ihrer Reaktion ein ganz fatales Signal“ 

Siraad Wiedenroth, Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland 

Benjamin Ortmeyer, der langen Zeit an der Goethe-Uni in Frankfurt gelehrt hat und die Forschungsstelle 
NS-Pädagogik an der Goethe-Uni in Frankfurt geleitet hat, hat sich nun mit seiner Beschwerde und einer 
40-seitigen Broschüre zu dem Fall eingeschaltet. Denn für ihn zeigt der Vorfall exemplarisch, was falsch
läuft an Schulen und in der Lehrer*innenausbildung. „Das ist autoritäre Pädagogik par excellence. Statt auf
die berechtigte Kritik einzugehen, wird hier eine Schülerin, die absolut im Recht ist, mundtot gemacht und
bestraft, indem sie in eine andere Klasse versetzt wird. Das darf nicht sein.“ Er fordert Verbesserungen bei
der Lehrer*innenbildung – und kritisiert, dass die Beschäftigung mit NS-Pädagogik an vielen Universitäten
nur noch eine Nebenrolle bei deren Ausbildung spielt. In Frankfurt wurde die Forschungsstelle NS-Päda-
gogik gleich ganz abgeschafft.

Mitgetragen wird Ortmeyers Kritik von 21 Wissenschaftler*innen, darunter mehrere Professor*innen, so-
wie verschiedenen Aktivist*innen gegen Rassismus. Auch die Initiative Schwarzer Menschen in Deutsch-
land fordert Verbesserungen. Geschäftsführerin Siraad Wiedenroth sagte der taz: „Die Schülerinnen haben 
sich genau so verhalten, wie man sich das wünschen würde – engagiert und klar. Aber die Schule sendet 
mit ihrer Reaktion ein ganz fatales Signal.“ Was es brauche, sei eine feste Verankerung des Themas im 
Studium und regelmäßige Fortbildungen für Lehrkräfte.  

Der betroffene Schulleiter Horst S. erklärt der taz auf Anfrage, dass er sich wegen der laufenden Dienst-
aufsichtsbeschwerde gegen ihn derzeit nicht zu dem Vorfall äußern will. 



Anhang 

(Stand .10. August 2022) 

1. AFD Funktionäre fordert Rücknahme der Dienstaufsichtsbeschwere
gegen den Schulleiter Horst SCHAD

2. Leserbrief in der Offenbach Post (13. Juli 2022) und die Antwort von
Benjamin Ortmeyer

3. Die weitere Entwicklung „Dienstaufsichtsbeschwerde“

 Das Ministerium verweist die Dienstaufsichtsbeschwerde von Prof. Dr.
Benjamin Ortmeyer gegen Horst Schad an das Staatliche Schulamt
Offenbach (Brief 14. Juli 2022)

 Das Staatliche Schulamt Offenbach „weist“ die
Dienstaufsichtsbeschwerde von Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer gegen Horst
Schad „zurück“. („kein Anlass zur Beanstandung“) Brief vom 18. Juli
2022

 Dagegen: Erneute Dienstaufsichtsbeschwerde II vom 8. August 2022
von Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer gegen die leitenden Personen des
Staatlichen Schulamts Offenbach

4. Veranstaltungsankündigung Haus am Dom, Frankfurt/M,

Schule mit / ohne Rassismus?

Montag, den 26. September 2022



Mail des AFD-Stadtverordneten Oliver Gorzawski 

an Benjamin Ortmeyer  

Im Original das N- Wort ausgeschrieben  

Nxxxr-Diskussion OF 
Herr Ortmeyer, 
ich finde es unerträglich, dass sich ein Rentner, der jahrelang 
auf Steuerzahlerkosten offensichtlich realitätsfremde und linke 
Wissenschaftsarbeit betrieben hat, nun auch noch in eine 
Diskussion einmischt, die vorher schon unerträglich war und 
zur Krönung auch noch den AStA unterstützt, von den man ja 
weiß, welchen Geistes Kinder, sich dort tummeln. Schämen 
Sie sich! 

Ich fordere Sie hiermit auf, die Dienstaufsichtsbeschwerde 
gegen den Schulleiter der Theodor-Heuss-Schule Offenbach 
am Main, unverzüglich zurückzunehmen. 

Oliver Gorzawski 

63150 Heusenstamm 

Email: oliverdaniela.gorzawski@t-online.de 



Mittwoch, 13. Juli 2022, Offenbach-Post 

Zu „Streit um Rassismus-Eklat geht in nächste Runde"  

Das geht völlig am Thema vorbei 

Der Erziehungswissenschaftler im Ruhestand, Prof. Ortmeyer, hat sich große Verdienste 
erworben um die Aufklärung der NS-Zeit an Frankfurts Schulen und die repressive 
Entfernung der jüdischen Schüler und Schülerinnen. Seine jetzt von ihm gegen den 
Schulleiter der Theodor-Heuss-Schule eingereichte Dienstaufsichtsbeschwerde neht allerdings 
völlig am Thema vorbei, weil die erhobenen Rassismusvorwürfe nur schulintern pädagogisq,h 
aufgearbeitet werden können. 

Eine Einmischung von außen ist da nicht hilfreich. Was in der ganzen Diskus-sion völlig 
untergeht, ist das strafbare Verhalten einer Schülerin, die den Vorgang ohne Einwilligung 
ihrer Lehrerin gefilmt und dann live auf lnstagram gestreamt hatte. Wer Bildaufnahmen mit 
dem Handy von jemand anderen ohne dessen Zustimmung anfertigt, erfüllt damit den 
Straftatbestand des Paragra-fen 201 beziehungsweise 201 a StGB. Das gilt auch, wenn solche 
unbefugten Aufnahmen Dritten zugänglich gemacht und ins Internet gestellt werden. Der 
Gesetzgeber sieht in solchen Fällen eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei 
Jahren vor.  

Davon spricht sehr einseitig bei der ganzen Sache allerdings niemand.  

Hans Schinke 

 

Antwort:Leserbrief an die Offenbach Post vom 17. 7. 2022 (wurde nicht veröffetlicht) 

Schülerinnen gegen das N- Wort: Öffentlichkeit hat was mit Demokratie zu tun! 

Der Leserbrief von Herrn Hans Schinke zur N-Wort Debatte und Schulstrafen enthält zwei 
klare sachliche Fehler: Erstens, unwahr ist, dass die Zwangsversetzung einer Schülerin mit 
dem Internet-Auftritt begründet wurde, Herr Schinke irrt also: Die mit Zwangsversetzung in 
eine andere Klasse bestrafte Schülerin hat nicht den Gesprächsmittschnitt einer (doch wohl 
nicht „geheimen“) Diskussion mit mehreren Personen über das N-Wort ins Internet gestellt, 
sondern das war eine Freundin, die die Geheimhaltung und Vertuschungsstrategie satt hatte 
und dafür ermahnt, aber nicht bestraft wurde. Zudem: Es waren keine „Bildaufnahmen“ einer 
Lehrkraft. Auch das ist eine Fehlinformation. Zudem: Es war keine Vertraulichkeit vereinbart 
worden, wozu auch. Es war eine offene Diskussion.  

Mein Kommentar: Wer falsche Informationen verbreitet, darf auch ruhig mal sich 
ausmischen, gerade wenn er angeblich gegen Einmischung ist. Die reaktionäre indirekte 
Drohung mit „zwei Jahre Gefängnis“ (!) für eine 17-ährige Schülerin, die sich mit ihrer 
Freundin öffentlich gegen das N-Wort wehrt, sagt übrigens meiner Meinung nach mehr über 
den Briefschreiber aus als viele Worte. Gegen Geheimniskrämerei und Vertuschungstaktiken 
ist breite Öffentlichkeit eine demokratische Selbstverständlichkeit. Öffentlichkeit, „res 
publika“, ist in allen politischen Angelegenheiten ein Kernpunkt von Demokratie. „Mehr 
Demokratie wagen“, – genau darum geht es auch in der Auseinandersetzung mit dem 
„Rassismus der Mitte“.  

Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer 

 







Betr.: Dienstaufsichtsbeschwerde 
 Frankfurt am Main, den  8. Juli 2022 

Sehr geehrter Herr Minister Prof. Dr. Lorz, 

den von Dr. Soll unterzeichneten Brief vom 14.7. 2022 habe ich erhalten, ebenso den Brief aus dem 
Staatlichen Schulamt Offenbach, unterzeichnet von Herrn Ullman. Sicher haben Sie auch die Mail 
vom Funktionsträger der AFD erhalten, der die Rücknahme der Dienstaufsichtsbeschwerde 
gefordert hat (liegt bei). 

1. Herr Ullman erklärt das Staatliche Schulamt für zuständig und geht inhaltlich mit keiner Silbe auf
den Inhalt meiner Dienstaufsichtsbeschwerde ein.

2. Formal von einem Verwaltungsjuristen geprüft soll also angeblich das Verhalten des Schulleiters
dienstrechtlich in Ordnung sein, der das Verhalten der Mutter einer Schülerin (die die Einschaltung
eines Anwalts angekündigt hat, was dann der Schulleiter jenseits rechtsstaatlicher Normen als
„Drohung“ bezeichnet hat, als wäre das nicht das gute Recht der Mutter) als Argument für eine
Ordnungsmaßnahme in der Öffentlichkeit angeführt hat (Zwangsversetzung in eine andere Klasse,
die fälschlich gar als „pädagogische Maßnahme“ bezeichnet wurde). Das ist eine wohl einmalige
präzedenzlose Fehlleistung, also auch für die juristische Beurteilung im bundesweiten Maßstab in
Fachzeitschriften „ein Präzedenzfall“.

3. Eine Überprüfung und Entscheidung, die nicht begründet und erläutert wird, entspricht nicht den
formalen und inhaltlichen Anforderungen im Umgang mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Dass
offensichtlich auch die rechtliche und vor allem die pädagogische Seite des Fehlverhaltens des
Schulleiters gegen eine Schülerin, die sich mit Recht vehement gegen das N-Wort gewendet und
gegen die Bagatellisierung des Problems protestiert hat, gar nicht bei der Antwort auf meine
Dienstaufsichtsbeschwerde substanziell, also argumentativ mir gegenüber beurteilt wird, ist nach
meiner Überzeugung schlicht skandalös.

4. Die in diesem Antwortbrief zu Tage kommende formaljuristische Kälte ist erschreckend und auch
aus meiner Sicht dienstrechtlich ein grobes Fehlverhalten von Herrn Ullmann, da die Dienstaufsicht
auch die pädagogische Dimension einbeziehen muss. Der Sache nach zuständig ist die Leiterin des
Staatlichen Schulamts Offenbach, Frau Susanne Meißner, gegen die sich gleichzeitig diese
Dienstaufsichtsbeschwerde richtet.

Daher reiche ich – auch der guten Ordnung halber - hiermit gegen Herrn Markus Ullmann und Frau 
Susanne Meißner eine Dienstaufsichtsbeschwere bei Ihnen als dem zuständigen Minister ein, weil 
beide ihre Amtspflicht weder inhaltlich noch pädagogisch erfüllt haben. Ich erlaube mir, 
interessierte Abgeordnete im Hessischen Landtag und die Öffentlichkeit zu informieren, um die 
politische Dimension der Angelegenheit zu unterstreichen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Benjamin Ortmeyer 

PS: Die Dienstaufsicht ist geregelt im Hessischen Schulgesetz, § 92, Staatliche Schulaufsicht: (1) Das gesamte 
Schulwesen steht nach Art. 7 Abs. 1 des Grundgesetzes und Art. 56 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen in 
der Verantwortung des Staates. Seine Aufgabe ist es insbesondere, die Schulen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und 
Erziehungsauftrags, der Übernahme neuer Erkenntnisse der Fach- und Erziehungswissenschaften, der 
Vorbereitung auf neue pädagogische Problemstellungen, […} zu beraten und zu unterstützen.“ (Hervorhebung BO) 
In §§94, 2 ist zudem geregelt: „Die schulfachliche Aufsicht wird hauptamtlich durch Beamtinnen und Beamte ausgeübt, 
die die Befähigung zum Lehramt besitzen; sie müssen sich in ihrem Lehramt bewährt haben“. Hervorhebung BO) Es 
muss eingegriffen werden, wenn „gegen allgemein anerkannte pädagogische Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe“ 
verstoß wird (§§ 93, 3. 3.). 



 
Veranstaltung 
 
 
H A U S   A M   D O M 
Katholische Akademie 
Rabanus Maurus 
Domplatz 3 
60311 Frankfurt am Main 
 

 

Schule mit/ohne Rassismus?  
Das N-Wort und die Pädagogik 
 
Podiumsdiskussion 
 
Mo 26. September 2022 
 
19:30 -21:30 Uhr 
  
Es gibt eine Diskussion über das Siegel „Schule ohne 
Rassismus“. Insbesondere Vorfälle an einer Schule in Offenbach 
hatten ein breites Presse-Echo. Was besagt das Siegel in der 
pädagogischen Praxis? Wann wird es benutzt, etwa um 
berechtigte Kritik einfach abzuwehren? Wie steht es mit der 
universitären Bildung von Lehrkräften zu diesem Thema? 

 
DK 

Mit u. a.: 
Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer 
Sabrina Becker, Bildungsstätte Anne Frank 
 
Eintritt frei 
 
 



Die Broschüre wird unterstützt (Erstunterzeichnung) von 

Sarah Bender, Sozialpädagogin
Prof.'in Dr. Christina Brüning Didaktik der Geschichte Universität Marburg
Hamado Dipama, Vorsitzender des Netzwerks Rassismus- und Diskriminierungsfreies 
Bayern (NRDB)
Marcus Döller, Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt, Doktorand.
Yonas Endrias, im Namen des Vorstandes des Zentralrats der afrikanischen Gemeinde 
in Deutschland e.V.
Anna Fuchs, Sozialpädagogin
Franziska Haug (M. A.), Germanistin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
deutsche Literatur und ihre Didaktik der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ruth Hunstock, Antirassismus-Aktivistin, Kassel
Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit - Hannover, 
Danny Kröger, (M. A.), Kath. Hochschule NRW
Dr. Z. Ece Kaya, Universität Hildesheim Institut für Erziehungswissenschaft
Dr. Dayana Lau, Erziehungswissenschaftlerin, Universität Halle-Wittenberg 
Rebecca Leudesdorff, Offenbach
Prof. Dr. Claus Melter, Rassismuskritische Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft 
Fachhochschule Bielefeld
Prof. Dr. Katja Neuhoff, Hochschule Düsseldorf
Initiative N-Wort Stoppen Köln
Glenda Obermuller, Sonnenblumen Community Development Group e.V
Apl. Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer, Goethe Universität Frankfurt am Main
Joanna Peprah –ISD Köln (Lokalgruppe)
Rosa Raab, Sozialarbeiterin
Prof.*in Dr. Barbara Schramkowski, Professorin für Soziale Arbeit - Duale Hochschule 
Baden-Württemberg, Fakultät Sozialwesen
Prof. Dr. Michael Tunç, Hochschule für Angewandte Wissenschaft, Professur für 
Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft
Prof. Dr. Astride Velho, Professorin Soziale Arbeit / München
Prof´in Dr. Júlia Wéber, Professur für Migrationsgesellschaft und 
Demokratiepädagogik, Hochschule Neubrandenburg

Stand 30.6.2022, weitere Unterstützung über gegen.das.nwort@gmail.com
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